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der Gemeinde Gemmingen                                         
mit Ortsteil Stebbach

Veranstaltungs- 
kalender
Oktober

Alle Veranstaltungen 
finden vorbehaltlich 
der geltenden Corona-
Regelungen statt.

21.10.2021, 14.30 Uhr  
bis 19.30 Uhr 
Blutspendeaktion 
des DRK  Ortsvereins 
 Gemmingen in 
der Kraichgauhalle 
 Gemmingen

22.10.2021, 20.00 Uhr 
Jahreshaupt-
versammlung der  
Young Voices e. V. in der 
Wolf-von-Gemmingen 
Schule

KERWE
KERWE
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Generationencafé  
Kerwe der Vereine 

 
Sonntag, 24.10.2021 

14 bis 18 Uhr 
 

Besuchen Sie uns im 
 

Haus am Rathausplatz 
 

Wir dürfen Sie mit selbstgebackenem 
Kuchen, Kaffee und Getränken verwöhnen. 

Wir freuen uns auf Sie. 
Der Zugang ist barrierefrei. 

 
 

SV Gemmingen e. V. 

 

„Be- 
sondere“

Wann: 31 . 1 0 . 2 0 2 1 - Reformationstag 

Uhrzeit:  19:00 Uhr 

Wo:  Evang. Kirche Gemmingen 
 

Kinofilm

 Veranstalter 

Kreuz & Quer gedacht  
 Evang. Kirchengemeinde 
 Gemmingen  

Der Kinofilm erzählt von einem außergewöhnlichen 
Menschen! -frei ab 6 Jahren- 
 
Es gelten die gültigen Corona-Regeln. 
 

Im Anschluss bieten wir heiße Würstchen im Weck 
sowie Getränke an. 

EEIINNTTRRIITTTT  FFRREEII  

Kino-
filmDer

Der Umtrunk findet im 
Freien vor der Kirche 
statt. 
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AMTLICHES

Wir ehren unsere Altersjubilare
21.10.  Thomas Barth, Gemmingen 75 Jahre
Wir gratulieren mit den besten Wünschen.

Freiwillige Feuerwehr 
Gemmingen
Brandschutztipp: 
Mal richtig einheizen

Feuer wird seit Urzeiten als  
Wärmequelle genutzt. Doch bis 
heute haben viele Menschen 
nicht gelernt sicher mit Feuer 
umzugehen. Deshalb nachfolgend 
ein paar Tipps zum Heizen:

– Vermeiden Sie offenes Feuer in der Wohnung – sicherer sind 
Heizlüfter oder Kachelöfen.

– Durch unvollständige Verbrennung kann es zur Bildung von 
Kohlenmonoxid kommen, das zu lebensgefährlichen Vergiftun-
gen führt. Lassen Sie Kamine regelmäßig von Ihrem Kaminfeger 
prüfen und reinigen!

– Achten Sie bei Heizlüftern darauf, dass diese genügenden Ab-
stand zu brennbaren Gegenständen haben.

– Lassen Sie Heizungsanlagen und Kamine regelmäßig vom Fach-
mann warten.

– Lagern Sie Brennmaterialvorräte nicht zu nahe am Ofen.
– Entsorgen Sie heiße Asche nur in feuerfeste Mülleimer oder 

Mülltonnen.
– Sorgen Sie beim Einsatz von Gasheizlüftern für gute Belüftung.
– Stellen Sie provisorische Feuerstätten sachgerecht auf, lassen 

Sie dies am besten von einem Fachmann erledigen.
Wenn es dann doch trotz aller Vorsicht einmal schief gehen  
sollte, helfen Ihnen die Frauen und Männer Ihrer Feuerwehr.  
Notruf-Telefon 112               (Quelle: Feuerwehrverband BW)

Gemeinderatssitzung
Am Donnerstag, den 28.10.2021, um 18.30 Uhr, findet 
im Gärtnerhaus Gemmingen, Eppinger Straße 4/1, in  
75050 Gemmingen eine Sitzung des Gemeinderats statt. 
Hierzu ist die Einwohnerschaft herzlich eingeladen. 
Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1. Bekanntgaben von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
2. Strategische Ausrichtung der Musikschule Eppingen e.V.;

– Konzeption MuSe 2025   
3. Zweigleisiger Ausbau S 4 – Informationen durch die AVG 
4. Freiwillige Feuerwehr, Abt. 1 Gemmingen, 
 Beschaffung eines Gerätewagens-Logistik 2 (GW-L 2);

– Ermächtigung der Verwaltung zur Beauftragung eines  
Planers

– Ermächtigung der Verwaltung zur Ausschreibung
– Ermächtigung der Verwaltung zur Vergabe  

5. Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes – Modernisierung 
des Sirenennetzes im Landkreis;
– Beauftragung des Landratsamtes Heilbronn zur Durch- 

führung einer interkommunalen Vergabe  

6. Fassadensanierung der Kraichgauhalle; 
– Vergabe der Bauleistungen
– Zeitplan der Sanierung   

7. Containerlösung Kindergarten;
– Standortfestlegung
– Auswahl der Containerlösung, Auftragsvergabe
– Ermächtigung zum Erwerb der benötigten Außenspiel- 

geräte und Innenausstattung   
8. Errichtung eines Naturkindergartens;

– Festlegung des Standortes
– Ermächtigung zur Beauftragung eines Architekten für den
 Bauantrag
– Ermächtigung zur Beschaffung der Spielgeräte, Ausstattung 

und Errichtung eines Vordachs   
9. Klärschlammentwässerung und -verwertung;

– Auftragsvergabe für das Jahr 2022   
10. Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen zur Auf-

gabenerfüllung;
– Entscheidung über die Annahme von Einzelspenden im Be-

richtszeitraum von 01. Juli 2021 bis 30. September 2021
11. Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes   
Im Anschluss an die öffentliche Sitzung findet eine nichtöffentliche 
Sitzung des Gemeinderates statt. Besucher der öffentlichen Sitzung 
müssen dauerhaft einen Mund-Nasen-Schutz tragen, die Hände am 
Eingang desinfizieren und sich in eine Anwesenheitsliste eintragen. 
Gemmingen, den 19. Oktober 2021
Timo Wolf 
Bürgermeister 

Straßensperrung 
Straßensperrung in Gemmingen, Stettiner Straße wegen 
Bauarbeiten, vom 13.10.2021 – 26.11.2021
– Anordnung der Verkehrsbehörde gemäß § 45 StVO –
Aufgrund der §§ 44 Abs. 1/45 Abs. 1, 3 und 6 der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) vom 16.11.1970 (BGBL. I. S. 1565) wird folgende 
Straßensperrung/Umleitung angeordnet:
Gesperrte Straße/Ort: Stettiner Straße in Gemmingen.
Art der Sperrung: halbseitige Straßensperrung.
Anlass (Grund) der Sperrung: Anbau Kranstellung und Baustellenein-
richtung.
Dauer der Sperrung: 13.10.2021 – 26.11.2021.
Umleitungsstrecke: entfällt.

Bücherei Gemmingen
Aktuelle Corona-Regeln für den Büchereibesuch:
Erwachsene, die die Bücherei besuchen 
möchten, müssen vollständig geimpft sein oder einen 
Genesungsnachweis oder einen aktuellen negativen Test 
vorlegen. 
Die bisherigen Hygieneregeln gelten weiter: Maskenpflicht für  
Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene, Abstand halten, Handdesinfek-
tion vor Betreten der Bücherei.
Für nicht immunisierte Personen ohne negativen Test bieten 
wir unseren Bestell- und Abholservice an. Zutritt zu den 
Büchereiräumen dürfen wir ihnen leider nicht gestatten.
Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag: 15.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 Uhr – 12.00 Uhr und 15.00 Uhr – 18.00 Uhr
Donnerstag: 16.00 Uhr – 19.00 Uhr
Medien recherchieren und vorbestellen, Antolin, ekidz, 
interessante Links und aktuelle Infos unter: www.bibkat.de/ 
gemmingen.                                                   (weiter auf S. 8)
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Corona-Regeln ab 15. Oktober 2021 
 
Das dreistufe Warnsystem mit Basis-, Warn- und Alarmstufe gilt weiterhin. Angepasste Details sind farblich gekenn-
zeichnet. 
 
Neu ist das 2G-Optionsmodell: Wegfall der Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher von Einrichtungen mit 
Publikumsverkehr in der Basisstufe. Wird das 2G-Optionsmodell in einer Einrichtung angewendet, muss dies mit ei-
nem Aushang für den Publikumsverkehr gekennzeichnet werden. 
 
Warnstufe: Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 8,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden- 
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 250 erreicht oder überschreitet. 
 
Alarmstufe: Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden- 
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet. 
 

Stand: 13. Oktober 2021 – weitere Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de  

 

Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt weiterhin bestehen.  
Ausnahmen:  

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre 
» Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwen-

dig) 
» In geschlossenen Räumen bei privaten Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie, Kantinen,  

Mensen und Cafeterien während des Essens und Trinkens und beim Sport treiben 
» Im Freien nur dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen dauerhaft  

eingehalten werden kann 
» Beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe 

 
Bitte beachten Sie: Die Maskenpflicht an Schulen ist über die Corona-Verordnung Schule geregelt. Das Kultusministe-
rium wird diese Verordnung zum 18. Oktober 2021 anpassen und gesondert darüber informieren. 
 
Ausnahmen von der PCR-Pflicht und 2G-Beschränkung* 

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre 
» Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind 
» Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf 

der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule) 
» Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer Antigen-Test  

erforderlich) 
» Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis  

notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich) 
» Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt (negati-

ver Antigen-Test erforderlich) 
» Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine  

Impfempfehlung der STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich) 

*gilt nicht für Saunen, Dampfbäder und ähnliche Angebote 

Nachweis von Impfung und Tests 

Veranstalter*innen sind zur Überprüfung der Corona-Tests und Nachweise verpflichtet. Eine Plausibilitätskontrolle, 
durch Vorlage des Impfpasses oder des QR Codes in der App, des 3G/2G-Status ist ausreichend. 
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Corona-Regeln ab 15. Oktober 2021 
 
Das dreistufe Warnsystem mit Basis-, Warn- und Alarmstufe gilt weiterhin. Angepasste Details sind farblich gekenn-
zeichnet. 
 
Neu ist das 2G-Optionsmodell: Wegfall der Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher von Einrichtungen mit 
Publikumsverkehr in der Basisstufe. Wird das 2G-Optionsmodell in einer Einrichtung angewendet, muss dies mit ei-
nem Aushang für den Publikumsverkehr gekennzeichnet werden. 
 
Warnstufe: Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 8,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden- 
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 250 erreicht oder überschreitet. 
 
Alarmstufe: Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden- 
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet. 
 

Stand: 13. Oktober 2021 – weitere Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de  

 

Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt weiterhin bestehen.  
Ausnahmen:  

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre 
» Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwen-

dig) 
» In geschlossenen Räumen bei privaten Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie, Kantinen,  

Mensen und Cafeterien während des Essens und Trinkens und beim Sport treiben 
» Im Freien nur dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen dauerhaft  

eingehalten werden kann 
» Beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe 

 
Bitte beachten Sie: Die Maskenpflicht an Schulen ist über die Corona-Verordnung Schule geregelt. Das Kultusministe-
rium wird diese Verordnung zum 18. Oktober 2021 anpassen und gesondert darüber informieren. 
 
Ausnahmen von der PCR-Pflicht und 2G-Beschränkung* 

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre 
» Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind 
» Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf 

der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule) 
» Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer Antigen-Test  

erforderlich) 
» Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis  

notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich) 
» Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt (negati-

ver Antigen-Test erforderlich) 
» Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine  

Impfempfehlung der STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich) 

*gilt nicht für Saunen, Dampfbäder und ähnliche Angebote 

Nachweis von Impfung und Tests 

Veranstalter*innen sind zur Überprüfung der Corona-Tests und Nachweise verpflichtet. Eine Plausibilitätskontrolle, 
durch Vorlage des Impfpasses oder des QR Codes in der App, des 3G/2G-Status ist ausreichend. 
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Lebensbereiche 
Basisstufe 

W
arnstufe 

A
larm

stufe 

 

M
essen, 

A
usstellungen, 
K

ongresse 

In geschlossenen  
R

äum
en: 

 

In geschlossenen  
R

äum
en:  

 

nur P
CR

-Test 
 

Im
 Freien: 

O
hne w

eitere 
Regelungen 

Im
 Freien: 

 

G
astronom

ie und 
V

ergnügungsstät-
ten 

(w
ie R

estaurants,  
K

neipen, Im
bisse,  

Spielhallen etc.) 
  

B
etriebskantinen, 

M
ensen 

(Regelung gilt nur für  
externe Personen)  

In geschlossenen  
R

äum
en: 

 

In geschlossenen  
R

äum
en:  

 

nur P
CR
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R

äum
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CR
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Im
 Freien: 

O
hne w

eitere  
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Im
 Freien: 

 

 

Freizeit- 
einrichtungen 

(w
ie Freizeitparks, Sport-

stätten, B
äder, Saunen 

etc.)  

In geschlossenen  
R

äum
en: 

 

In geschlossenen  
R

äum
en:  

 

nur P
CR
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Im
 Freien: 

O
hne w

eitere  
Regelungen 

Im
 Freien: 

 

5 

Lebensbereiche 
Basisstufe 

W
arnstufe 

A
larm

stufe 

 

K
örpernahe 

D
ienstleistungen 

A
usgenom

m
en sind Lo-

gopädie, Physio- und Er-
gotherapie etc. 

  

 

nur P
CR

-Test  

 

Touristischer 
V

erkehr 

(w
ie Schifffahrten, Seil-

bahnen, Busreisen etc.) 

In geschlossenen  
R

äum
en: 

 

In geschlossenen  
R

äum
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nur P
CR
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Im
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O
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Regelungen 

Im
 Freien: 

 

 

Einzelhandel 

(auch Flohm
ärkte) 

 

A
usgenom

m
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e-
schäfte der G

rundversor-
gung, M

ärkte im
 Freien 

und A
bhol- und Lieferan-

gebote 

   

O
hne w

eitere  
Regelungen 
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Nutzen Sie die Onleihe Heilbronn-Franken 
... bietet aktuelle digitale Medien zur kosten-
freien Nutzung: eBooks, ePapers, eMagazines, 
eAudios und eVideos. 
Außerdem eTutorials und Online-Kurse zur persönlichen und  
beruflichen Weiterbildung.
Die zum Download benötigte Software finden Sie auf der Start-
seite der Onleihe. Zum Einstieg empfehlen wir den Besuch auf 
den Hilfeseiten der Onleihe. Hier finden Sie gut verständliche 
Anleitungen und alles, was Sie brauchen, um Ihre Geräte startklar 
zu machen.
Säumnisgebühren können bei einem Besuch in der Onleihe nicht 
anfallen: Nach Ablauf der Leihfrist können die Dateien nicht mehr 
geöffnet werden, die Rückgabe der entliehenen eMedien erfolgt 
automatisch.
Die Onleihe wird ständig optimiert. Um das Angebot problemlos 
nutzen zu können, sollten ihre Geräte und die verwendete Soft-
ware dem aktuellen Stand entsprechen.
Lesenlernen mit eKidz 
Onleihe-Verbund Heilbronn-Franken bietet kostenlosen 
Zugang 
Nicht nur in Zeiten von Corona, Home- 
schooling und geschlossenen Bibliotheken sind 
digitale Lernangebote eine nachhaltige Ergän-
zung im Schulalltag. Die prämierte App eKidz 
motiviert und unterstützt Kinder im Grund-
schulalter beim selbstgesteuerten Lesenlernen. 
Angemeldete Kunden aller Teilnehmer-Bibliotheken der Onleihe 
Heilbronn-Franken können die eKidz-App jetzt kostenlos nutzen 
– sie gehört ab sofort zu den vielfältigen Angeboten der digitalen 
Bibliothek. Die App kann in den gängigen App-Stores herunterge- 
laden werden. Die Anmeldung erfolgt mit den bekannten Anmelde-
daten der Heimatbibliothek. 
Das Lernprogramm von eKidz eignet sich für Leseanfänger, Erst- 
leser und Kinder mit Leseschwierigkeiten. EKidz bietet kindgerech-
te Geschichten sowie Sachtexte auf differenzierten Niveaustufen. 
Die Themen orientieren sich an ausgewählten Inhalten des Heimat- 
und Sachkundeunterrichts in der Grundschule.
Animierte Illustrationen, Vorlese- und Stimmaufnahmefunktion 
sowie Quizfragen zur Überprüfung des Leseverstehens machen 
sie intuitiv bedienbar. Der Fortschritt beim Aufbau der Lesekom-
petenz wird dabei für Kinder und Eltern sichtbar. eKidz wurde 
in Zusammenarbeit mit der Stiftung Lesen und der Universität 
Regensburg entwickelt. Die Finanzierung dieses neuen Angebotes 
wird ermöglicht durch das Förderprogramm „Wissenswandel.  
Digitalprogramm für Bibliotheken und Archiven innerhalb von 
Neustart Kultur“. Hier geht’s zur Webseite: https://www.ekidz.eu.

vhs 
Eppingen-Gemmingen-Ittlingen
Demnächst starten bei uns folgende Kurse:
21W-105.73 – Sauberkeitserziehung 
(Vortrag mit Beate Michi)
In einem kurzen Vortrag erfahren Sie Wissenswertes zum The-
ma „Sauberkeitserziehung“. Was sollte ich beachten? In einer 
Fragerunde könnte es zum Beispiel um folgende Aspekte gehen:  
Wann beginnt man am besten damit, das Kind an die Toilette zu 
gewöhnen? Habe ich es besonders schwer, wenn ich nicht gleich 
mit einer windelfreien Erziehung begonnen habe?
Der Kurs wird hybrid angeboten, d.h. in Präsenz, mit der Möglich-
keit, sich online zuzuschalten.

Dienstag, 9. November 21, 19.30 – 21.00 Uhr, 1 Abend, VHS, Kaiser-
straße 1/1 (altes Forstamt), Eppingen, Kursgebühr: 8,00 Euro.
21W-103.40 – Erben – Schenken – Stiften 
(Vortrag mit RA Michael Rudolf)
Erben bzw. Vererben und Schenken sollte weder Ihnen noch Ihrer 
Familie zur Last werden. Daher ist es erforderlich, rechtzeitig dafür 
Sorge zu tragen, dass Streitigkeiten um Erbe oder Schenkung sowie 
unnötige Steuern vermieden werden. Außerdem können Sie das  
Familienvermögen durch intelligente Nachfolgeplanung langfristig 
vor dem Zugriff durch das Finanzamt, den Sozialhilfeträger im 
Pflegefall bzw. bei Behinderung, unliebsame Schwiegerkinder und 
Pflichtteilsberechtigte schützen. Je nach Einzelfall ist zur optima-
len Vorsorge ein auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmtes 
Testament bzw. eine hierauf ausgerichtete, lebzeitige Übergabe-
regelung oder eine Stiftungslösung sinnvoll. Zur Ergänzung der 
oben angesprochenen Vorsorgeinstrumentarien empfiehlt sich die 
Errichtung einer sogenannten Vorsorgevollmacht. Bei lebensbe-
drohlichen Situationen (Alter, Krankheit, Unfall) kann im Übrigen 
eine Patientenverfügung hilfreiche Richtschnur für Angehörige und 
Bevollmächtigte sein.
Der Kurs wird hybrid angeboten, d. h. in Präsenz, mit der Möglich-
keit, sich online zuzuschalten.
Mittwoch, 10. November 21, 18.30 – 20:45 Uhr, 1 Abend, VHS, 
Kaiserstraße 1/1 (altes Forstamt), Eppingen, Kursgebühr: 5,00 Euro.
21W-506.46 – Erfolgreich Gruppen leiten 
(Kurs mit Hans-Jürgen Wiegerling)
„Man kann das Pferd zum Wasser führen, aber man kann es nicht 
zum Trinken zwingen. Das Trinken ist seine Sache. Aber selbst wenn 
das Pferd durstig ist, kann es nicht trinken, solange Sie es nicht zum 
Wasser führen. Das Hinführen ist Ihre Sache.“ 
(Gregory Bateson)
Ob als Leiter einer Vereinsgruppe, Arbeitsgruppen- oder Teamlei-
ter in Betrieben oder Unternehmen oder als Erwachsenenbildner 
– mit diesem Spruch können Sie sicher etwas anfangen. Wichtig 
bei dem Zitat ist der abschließende kurze Satz: „Das Hinführen 
ist Ihre Sache“. Gemeint sind hier die Gruppenleiter/innen. Wenn 
Gruppenprozesse und die Kommunikation in Gruppen nicht er-
folgreich erscheinen, stellt sich die Frage, was geändert werden 
kann/muss und wie die Gruppenleiter/innen mit diesen Problemen 
umgehen können. 
Blended-Learning-Seminar mit zwei Seminartagen und zusätzlichen 
Online-Lerneinheiten. Die Teilnehmenden erhalten Seminarproto-
kolle.
Samstag, 13. November, Samstag, 11. Dezember, 2 Tage, VHS,  
Kaiserstr. 1/1 (altes Forstamt), Eppingen, Kursgebühr: 115,00 Euro.
21W-205.22 – Booty Swing – Elektro Swing Dance 
(Kurs mit Constanze Kügler)
Sie lernen eine flotte, freche und orientalisch angehauchte Choreo-
graphie auf das Electroswing-Stück „Booty Swing“ des Musikers 
Parov Stelar. Electroswing entstand um die Jahrtausendwende und 
bezeichnet die Kombination moderner, elektronischer Tanzmusik 
und Swing, einer Stilrichtung des Jazz aus den 1920er und 1930er 
Jahren. Parov Stelar ist ein bekannter Künstler dieses Genres.
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Schläppchen, evtl. einen  
kleinen Schirm
Samstags, ab 13. November 21, 10.00 – 14.00 Uhr, 2 Termine, Turn- 
und Festhalle Gemmingen-Stebbach, Kursgebühr: 46,00 Euro.
21W-103.71 – Altersvorsorge bei Niedrigzinsen (Vortrag 
mit Robert Sartorius)
Wie soll man sein Erspartes vermehren und die eigene Alters- 
vorsorge sichern, wenn die Zinsen am Nullpunkt sind? Deutlich 
höhere Zinsen scheinen absehbar nicht in Sicht. 
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Wer sein Geld gewinnbringend anlegen und fürs Alter vorsorgen 
möchte, hat trotzdem verschiedene Möglichkeiten. Der Vortrag 
informiert über aktuelle Chancen und Risiken der wesentlichen 
Anlageklassen.
Vortrag im Rahmen des Projektes „Verbraucherbildung für Fami-
lien und Erwachsene in Baden-Württemberg“, vom Ministerium 
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 
gefördert und von der Evangelischen Landesarbeitsgemeinschaft 
der Familien-Bildungsstätten in Württemberg und dem Volkshoch-
schulverband Baden-Württemberg durchgeführt.
Dienstag, 16. November 21, 18.00 – 19.30 Uhr, 1 Abend, VHS,  
Kaiserstraße 1/1 (altes Forstamt), Eppingen, gebührenfrei, schrift-
liche Anmeldung erforderlich!
Volkshochschule Eppingen, Dr. Christiane Stroh und Petra 
Wagner, Kaiserstraße 1/1, 75031 Eppingen, Tel. 07262/20695 -17 
oder -18, E-Mail: vhs@eppingen.de. Öffnungszeiten: Montag bis Frei-
tag, 9 – 12 Uhr, montags und donnerstags, 14 – 16.30 Uhr (nicht 
in den Schulferien). 
VHS-Außenstelle Gemmingen, Alina Gräßle, Bürger- 
meisteramt Gemmingen, Hausener Str. 1, 75050 Gemmingen,  
Tel. 07267/808-0, E-Mail: graessle@gemeinde-gemmingen.de. 
VHS-Außenstelle Ittlingen, Claudia Heyderich, Büche-
rei Ittlingen, Kirchplatz 2, 74930 Ittlingen, Tel. 07266/8021,  
Fax: 07266/919191, E-Mail: vhs@ittlingen.de; Öffnungszeiten Büche-
rei: Dienstag 15 – 18 Uhr, Donnerstag 9 – 11 Uhr und 16 – 20 Uhr. 

Musikschule Eppingen e.V. 
MusE-Spatzen – das Vokalensemble für 
Kinder ab fünf Jahren
Seit September trällern die MusE-Spatzen unter der Leitung von 
MusE-Gesangslehrerin Esther Sieber und freuen sich über weitere 
Nachwuchs-Stimmen: 

In einem wöchentlichen Unter-
richt (Donnerstag um 17.00 – 
17.45 Uhr im Keller der MusE) 
werden die Kinder ab dem fünf-
ten Lebensjahr altersgerecht an 
das Singen herangeführt. 
Im Zentrum stehen das Ent- 
decken der eigenen Stimme so-
wie das gemeinsame Musizieren 
mit viel Bewegung und Spiel mit 
spezieller Förderung der stimm-
lichen Möglichkeiten. 

Das Repertoire umfasst neben traditionellen Volksliedern auch  
Lieder aus Klassik, Musical und Pop. 
Für eine Schnupperstunde Ihres Kindes bei einer Chorprobe vor 
den Herbstferien am 21. oder 28. Oktober um 17.00 Uhr melden 
Sie sich bitte vorab unter info@musikschule-eppingen.de. 
Freie Plätze in der MusE-Malwerkstatt mittwochs von 
15.15 – 16.15 Uhr
Du bist 13 Jahre alt oder älter, hast Spaß am Malen und Zeichnen 
und möchtest in einer kleinen Gruppe deine eigenen Bilder mit 
professioneller Unterstützung umsetzen?! Dann bist du in der 
 MusE-Malwerkstatt genau richtig. MusE-Lehrkraft Marion Heine 
freut sich auf viele neue KünstlerInnen! 

Gemminger Häckselplatz
Öffnungszeiten
Der Platz ist ganzjährig unter der Aufsicht eines Platzwartes zu 
folgenden Zeiten geöffnet:
Samstag:  10.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

Entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung des  
Landes Baden-Württemberg muss nun pauschal in  
öffentlichen Einrichtungen mit Publikumsverkehr eine 
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Dies gilt auch 
auf allen Recyclinghöfen und Häckselplätzen des Land-
kreises Heilbronn. Der Mindestabstand von 1,5 Meter gilt 
unverändert.

Wertstoffhof Gemmingen
Der Wertstoffhof ist in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März wie
folgt geöffnet:
Freitag:  14 bis 17 Uhr,
Samstag:    9 bis 13 Uhr (ganzjährig).
Entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung des  
Landes Baden-Württemberg muss nun pauschal in  
öffentlichen Einrichtungen mit Publikumsverkehr eine 
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Dies gilt auch 
auf allen Recyclinghöfen und Häckselplätzen des Land-
kreises Heilbronn. Der Mindestabstand von 1,5 Meter gilt
unverändert.

Das Landratsamt informiert:
Landkreis Heilbronn investiert in Mobilitätsangebot für 
Jugendliche
Ab Freitag, 29. Oktober 2021, bietet der Landkreis Heilbronn das 
„FiftyFifty-Taxi“ an, bei dem Jugendliche durch die Bezuschussung 
des Landkreises nur den halben Fahrpreis für eine Taxifahrt zahlen. 
Junge Erwachsene im Alter von 16 bis 25 Jahren können das  
Angebot an Wochenenden und Feiertagen zwischen 0 Uhr und 
6 Uhr nutzen. Ab einem Fahrweg von drei bis 50 Kilometer kann 
so die Hälfte des Fahrpreises gespart werden. Teilnehmende 
Taxiunternehmen sind über die speziell entwickelte und kosten-
lose „FiftyFifty-Taxi“ App des Landkreises auswählbar. Der Kreis-
tag stimmte der Einführung dieses neuen Angebotes bereits im  
Oktober 2020 zu. Nach einer erfolgreichen Testphase in den 
Sommerferien mit Jugendlichen aus Lauffen und Unterstützung des 
Jugendreferenten Silas Link, kann das neue Angebot zum Start in 
die Herbstferien nun landkreisweit angeboten werden. 
„Der Landkreis möchte mit dem „FiftyFifty-Taxi“ sowohl das 
Mobilitätsangebot für junge Menschen erweitern, als auch einen 
sicheren Nachhauseweg in der Nacht anbieten“, betont Landrat 
Norbert Heuser.
Das Prinzip ist einfach: Nach dem Herunterladen der App in den 
gängigen App-Stores registriert sich der Nutzer durch das Hinter-
legen des Personalausweises. Über die in der „FiftyFifty-Taxi“ App 
angezeigten Taxiunternehmen kann dann ein Taxi bestellt werden. 
Bei Fahrtbeginn legt der Nutzende in der App eine neue Fahrt an 
und schon kann es losgehen. Am Ende der Fahrt wird der QR- 
Code des Taxis eingescannt, die Anzahl der Mitfahrenden sowie 
der Preis eingetragen und dann muss nur noch die Hälfte des Fahr-
preises bezahlt werden. 
Über den Start freut sich auch die Leiterin des Amtes für Mobilität 
und Nahverkehr, Birgit Böhm-Lemcke: „Das „FiftyFifty-Taxi“ ist ein 
tolles Angebot an alle Jugendlichen im Landkreis. Es fährt genau 
dann, wenn die jungen Menschen unterwegs sind, unabhängig von 
ÖPNV-Betriebszeiten.“ 
Kostenfreie EnergieSTARTberatung – November
Heizungsaustausch, Energetische Sanierung, unübersicht-
liche Fördermöglichkeiten, komplizierte Gesetze und  
Vorschriften? Was muss ich beachten?
Sie planen einen Austausch Ihrer Heizung, wissen jedoch nicht 
welches Gesetz zu beachten ist oder wie die 15 % des Erneuer-
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bare-Wärme-Gesetzes (EWärmeG) erfüllt werden können? Sie 
möchten ihre Energiekosten senken oder Ihr Haus sanieren und 
finden sich im Dschungel von unübersichtlichen Fördermöglich-
keiten und komplizierten Vorschriften nicht zurecht?
Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Themen Sanie-
rung, Fördermittel, Vor-Ort-Beratung und Energiesparen erhalten 
Sie bei der kostenfreien und neutralen EnergieSTARTberatung, 
die in Kooperation mit dem Landratsamt Heilbronn durchgeführt 
wird. Im Einzelgespräch mit den ehrenamtlichen und von neutraler 
Stelle zertifizierten Energieberatern können Sie individuelle Fragen 
klären oder sich ganz allgemein zum Thema Energieeffizienz und 
Sanierung informieren.
Die ca. 30-minütige EnergieSTARTberatung findet derzeit an  
24 Beratungsstellen (Rathäusern) statt und ist für alle Einwohner 
des Landkreises Heilbronn kostenlos. Eine vorherige Termin-
buchung (online) ist notwendig. Die aktuell verfügbaren Termine 
sowie weitere Informationen können unter www.landkreis-heilbronn.
de/energieberatung eingesehen und vereinbart werden. Fragen oder 
Hilfe bei der Online-Terminbuchung unter Tel. 07131/994 1184 
oder energieberatung@landratsamt-heilbronn.de.
Beratungstermine im November in Gemmingen:
09.11.2021 Rathaus Gemmingen.

Finanzamt Heilbronn
Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 2022 erstmals  
elektronisch möglich
Wie jedes Jahr, können Bürgerinnen und Bürger auch dieses Jahr 
seit dem 1. Oktober ihren Lohnsteuer-Freibetrag für das Jahr 2022 
beantragen. Dabei handelt es sich um den sogenannten „Antrag auf 
Lohnsteuer-Ermäßigung“. Der Freibetrag wird vom Finanzamt als 
elektronisches Lohnsteuerabzugsmerkmal (ELStAM) gespeichert 
und dem Arbeitgeber automatisch mitgeteilt. Er erhöht das mo-
natliche Nettoeinkommen sofort. Außerdem kann der Freibetrag 
gleich für zwei Jahre beantragt werden.
„Ein Freibetrag lohnt sich vor allem bei Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern, die hohe Werbungskosten haben, wie z.B. Fahrt-
kosten bei Berufspendlern.“, so Katja Konnerth, Leiterin des  
Finanzamts Heilbronn.
Neu im kommenden Jahr ist, dass Bürgerinnen und Bürger den 
Antrag auf Lohn-steuer-Ermäßigung nun auch elektronisch über 
Mein ELSTER stellen können. Eine persönliche Kontaktaufnahme 
mit dem Finanzamt ist damit nicht mehr notwendig.
„Mit Mein ELSTER steht ein zentrales, plattformunabhängiges, per-
sonalisiertes und barrierefreies Angebot zur Verfügung, mit dem 
die Bürgerinnen und Bürger bequem und papierlos ihren Freibe-
trag beantragen können. Voraussetzung ist lediglich eine einmalige, 
kostenlose Registrierung unter www.elster.de“, so Konnerth weiter.
Mein ELSTER kann noch mehr. Neben dem Lohnsteuer-Freibetrag 
kann u.a. auch der Steuerklassenwechsel elektronisch beantragt 
werden.
Darüber hinaus steht Bürgerinnen und Bürgern für allgemeine 
Fragen zur Steuererklärung der Chatbot der baden-württem- 
bergischen Steuerverwaltung zur Verfügung. Der Chatbot ist 
ein virtueller Assistent zur Erklärung steuerrechtlicher Themen.  
Zu finden ist der Chatbot unter https://ofd-karlsruhe.fv-bwl.de.
Zusätzlich bietet die Steuerverwaltung Baden-Württemberg  
Erklärvideos zu unterschiedlichen steuerrechtlichen Themen an. 
Das Angebot wird ständig erweitert. Der Chatbot und die Erklär-
videos stehen online auf der Startseite der Homepage der Ober-
finanzdirektion Karlsruhe sowie der Finanzämter.

Welcome Center Heilbronn-Franken
Virtuelles Barcamp für internationale Studierende und 
regionale Unternehmen
Welche Lösungen brauchen wir für Digitalisierung, neue Arbeits-
welt und Nachhaltigkeit? Wie können die Bereiche gewinn- 
bringend miteinander verzahnt werden? Diesen und weiteren Fragen  
stellen sich internationale Studierende und regionale Unter- 
nehmen im virtuellen Barcamp am 21. Oktober 2021 von 14 bis  
18 Uhr.
Das Welcome Center Rhein-Neckar lädt gemeinsam mit dem 
Welcome Center Heilbronn-Franken und weiteren Kooperations-
partnern unter dem Motto „RESTART – Digitalization – New 
Work – Sustainability“ zu einem konstruktiven Austausch in offe-
ner Gesprächsatmosphäre ein.
Das Barcamp wird gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg und ist für die Teilneh-
menden kostenfrei. 
Anmeldung ist auf der Seite des Welcome Center Rhein-Neckar 
möglich unter diesem Link: www.welcomecenter-rn.de/barcamp.
Informationsveranstaltung für internationale Fachkräfte 
und Studierende
Jobcafé in Präsenz in Heilbronn: 
Arbeitsrecht in Deutschland – Das Wichtigste auf den 
Punkt gebracht
Bei den regelmäßigen Jobcafé-Veranstaltungen des Welcome  
Centers Heilbronn-Franken erhalten internationale Fachkräfte und 
Studierende Informationen zu verschiedenen Aspekten rund um 
das Thema Arbeiten und Leben in der Region Heilbronn-Franken. 
Im Rahmen des nächsten Jobcafés am 25. Oktober 2021 geht es 
ab 16.00 Uhr um das Thema: Einführung in das Arbeitsrecht in 
Deutschland. 
Das Jobcafé findet in Heilbronn und in Präsenz statt. Gastgeber und 
Kooperationspartner ist Südwestmetall.
Was Wichtigste auf den Punkt gebracht: Welche Rechte und Pflich-
ten haben Arbeitnehmer/-innen in Deutschland. Teilnehmer/-innen 
erhalten während der Veranstaltung wichtige Informationen zu den 
Themen Arbeitszeit, Urlaub, Arbeitsvertrag, Krankheit, Kündigung, 
Lohn und vieles mehr. Die beiden Referent/-innen Jörg Ernstberger, 
Geschäftsführer und Melanie Grafmüller, Juristische Referentin, bei 
Südwestmetall und dem Unternehmensverband Südwest (USW) 
gehen nach ihrem kurzweiligen Vortrag auch auf offene Fragen zum 
Thema Arbeitsrecht ein. So kann jeder Teilnehmende persönliche 
Fragen und Problemstellungen schnell und unkompliziert klären.
Eine Anmeldung bis zum 21. Oktober ist erforderlich und über  
die Website des Welcome Center in der Rubrik Veranstaltungen 
möglich. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Jobcafés sind kostenfrei. 
Weitere Informationen können direkt beim Team des Welcome 
Centers Heilbronn Franken und auf der Website www.welcome 
center-hnf.com eingeholt werden.
Nachdem die Veranstaltungen in den vergangenen Monaten haupt-
sächlich online stattgefunden haben, findet das Jobcafé zum Thema 
Arbeitsrecht in Präsenz statt. Sollte eine Präsenzveranstaltung zum 
gegebenen Zeitpunkt nicht möglich sein, wird über mögliche Alter-
nativen informiert. Die Veranstaltung findet unter Beachtung der 
allgemeinen Hygienevorschriften statt.
Die Veranstaltung wird zusammen mit der Agentur für Arbeit 
Heilbronn, der Hochschule Heilbronn, der Stadt Heilbronn, der 
TUM Campus Heilbronn, Südwestmetall und dem Unternehmens- 
verband Südwest (USW) organisiert.



Amtsblatt Gemmingen Nr. 42   |   21.10.202111

Agentur für Arbeit Heilbronn
Die erfolgreiche Online-Bewerbung
Online-Workshop der Arbeitsagentur am 21. Oktober 
Die Standardbewerbung in Papierform? Nicht bei der Generation 
der Digital Natives. Bewerben geht online und das kreativ und 
modern. 
Im Online Workshop für Jugendliche und junge Erwachsene geht es 
um digitale Bewerbungsstandards und Online-Bewerbungsportale 
von Unternehmen. Interessierte erfahren zudem welche Social Me-
dia Plattformen für eine digitale Bewerbung in Frage kommen aber 
auch was das World Wide Web über einzelne Personen verrät. 
Der Workshop findet am 21. Oktober von 18 bis 19.30 Uhr statt. 
Er wird online von der Agentur für Arbeit Heilbronn im Rahmen 
der Reihe „Next Level – finde deinen Weg“ durchgeführt. 
Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Eine Anmeldung ist erforderlich: per E-Mail an Heilbronn.BCA- 
Veranstaltungen@arbeitsagentur.de.
Die Teilnehmenden benötigen ein internetfähiges Endgerät  
(Smartphone/Tablet/Laptop/Rechner). Die Einwahldaten zum  
Portal werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.
Wer einen Termin bei der Berufsberatung möchte, kann diesen per 
E-Mail heilbronn.berufsberatung@arbeitsagentur.de oder telefonisch 
unter 07131/969-888 vereinbaren.
Weitere Online-Veranstaltungen der Serie:
•  27.10.2021, 18.00 – 19.30 Uhr 
 Elternabend: Der Traumberuf für mein Kind.
•  11.11.2021, 16.30 Uhr – 18.00 Uhr
 Wunschberuf finden und wenn ja, wie viele?
•  16.11.2021, 18.00 – 19.30 Uhr
 Lass MINT in dein Leben – Chancen und Vielfalt der MINT 

Berufe.
•  24.11.2021, 17.00 – 18.30 Uhr
 Über eine weiterführende Schule zum Traumberuf?
•  02.12.2021, 16.00 – 17.30 Uhr 
 Zurück in die Zukunft – Wie sich Berufe verändern.
•  08.12.2021, 18.00 – 19.30 Uhr 
 Abi spezial: Go for Gold! – Mein Karriereplan
•  18.01.2022, 18.00 – 19.30 Uhr Hilfe, mein Kind macht Abi! 
•     26.01.2022, 18.00 – 19.30 Uhr Hilfe, mein Kind macht Abi! 
      *Wiederholung* 
Online-Workshop der Arbeitsagentur am 27. Oktober 
Elternabend – Der Traumberuf für mein Kind
Die Berufswahl ist eine herausfordernde Zeit – auch und gerade 
für Eltern. Mütter und Väter fragen sich, welches der richtige Beruf 
für ihr Kind ist, ob eine weiterführende Schule besser als der Start 
in eine Ausbildung wäre und wie sie herausfinden können, welche 
Berufe zum Kind passen. Im Online-Workshop der Agentur für 
Arbeit erklärt der Berufsberater Harald Bender wo man sich in-
formieren kann, welche Termine man im Blick haben sollte und wo 
man sich regelmäßig updaten kann. 
Der Workshop findet am 27. Oktober von 18 bis 19.30 Uhr statt. 
Er wird online von der Agentur für Arbeit Heilbronn im Rah-
men der Reihe „Next Level – finde deinen Weg“ durchgeführt. 
Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.  
Eine Anmeldung ist erforderlich: per E-Mail an Heilbronn.BCA-Veran-
staltungen@arbeitsagentur.de. 
Die Teilnehmenden benötigen ein internetfähiges Endgerät (Smart-
phone/Tablet/Laptop/Rechner). Die Einwahldaten zum Portal  
werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.
Wer einen Termin bei der Berufsberatung möchte, kann diesen per 
E-Mail heilbronn.berufsberatung@arbeitsagentur.de oder telefonisch 
unter 07131/969-888 vereinbaren.

Nachbarschaftshilfe der 
Kirchlichen Sozialstation
Hilfe für ältere, kranke, einsame und behinderte 
Menschen und für pflegende Angehörige. Haus-
haltsführung und Betreuung nach individueller Absprache.
Ansprechpartnerin: Frau Paulig, Tel. 07262/2523020.

Beratungsstelle für ältere, hilfe- 
und pflegebedürftige Menschen
Für Eppingen, Gemmingen und Ittlingen
Kostenlose Information, Auskunft und Vermittlung rund um die 
Pflege zuhause.
Ansprechpartnerin: Christa Seiter, Tel. 07262/2523022.

21. Eppinger Jobstart-Treff am 
26. Oktober in der Hardwaldhalle 
Rund 40 Unternehmen werben um Auszubildende und 
Studenten

Datei einfügen: jobstart_plakat2021ohnerand_2_20211011.jpg

Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg
Ohne neue Adresse keine Rente
Wer umzieht, weiß: Von der Bank bis zum Einwohnermeldeamt 
müssen alle über die neue Anschrift informiert sein. 
Die Deutsche Rentenversicherung benötigt immer die aktuelle 
Adresse der Rentnerinnen und Rentner. 
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Können Briefe nicht zugestellt und die neue Anschrift auch über 
die Meldebehörden nicht ermittelt werden, wird die Rente vor-
läufig eingestellt. Die Rentenzahlung wird aber unverzüglich wieder 
aufgenommen, sobald sich die Betroffenen mit ihrer neuen Adresse 
melden. 
Rentnerinnen und Rentner sollten darüber hinaus auch Ände- 
rungen des Nachnamens oder der Kontodaten immer zeitnah 
mitteilen. Da Rentenzahlungen durch die Deutsche Post AG über-
wiesen werden, melden Rentenempfänger die Änderungen direkt 
dem Renten Service der Deutschen Post. 
Am einfachsten geht dies online unter www.rentenservice.de oder 
mit entsprechenden Vordrucken in jeder deutschen Postfiliale. 

Haus der Familie, Heilbronn
Herbstferien-Special für Kinder
Herbstferien-Special 2021: Abwechslungsreiche Angebote 
für Kinder 
Auch in den Herbstferien 2021 ist so einiges geboten: Kletter- 
kompaktkurs, Schnupperklettern für Papa und Kind, ein Tag auf 
dem Alpakahof verbringen oder sich mit spannenden Themen rund 
um die Feuerwehr beschäftigen. Diese und weitere Aktivitäten 
stehen in den Herbstferien 2021 auf dem Programm. Unter der 
Rubrik „Erfolgreich lernen“ besteht außerdem die Möglichkeit, ein 
Intensivkurs zum Thema „Lernen Lernen“ für Kinder der Klassen 
5 bis 7 und ein Erste Hilfe Kurs für Kinder von 5 bis 10 Jahren zu 
besuchen. Das komplette Programm sowie die Online-Anmeldung 
sind unter www.hdf-hn.de zu finden.

Bildung & ErziEhung

Wolf-von-Gemmingen-Schule
Kooperationsprojekt BauHandWerk: 
Firma Reimold GmbH und Achtklässler 
gestalten Pausenhoferweiterung 
Bereits am Ende des letzten Schuljahres waren erste Veränderun-
gen im Außenbereich der Wolf-von-Gemmingen-Schule sichtbar. 
Vergangene Woche wurde nun die Erweiterung des Pausenhof-
bereichs der Schule zwischen dem Vorplatz des Neubaus und dem 
Treppenaufgang zum Altbau erfolgreich fertiggestellt. Neben einem 
Verbindungsweg wurde auch ein kreisrunder Platz gepflastert, der 
in Kürze als weiterer Aufenthaltsbereich für die Schülerinnen und 
Schüler dienen wird. Palettenmöbel sowie ein Pizzaofen sollen in 
naher Zukunft außerdem das Erscheinungsbild des Platzes vervoll-
ständigen sowie zum Verweilen und Entspannen einladen. 
Das Projekt, das in Kooperation mit der Handwerkskammer ent-
standen ist, verfolgte neben dem Ziel, das Außengelände der Schule 
neu zu gestalten, das Bestreben, Schülerinnen und Schüler an das 
Bauhandwerk heranzuführen und für handwerkliche Tätigkeiten zu 
begeistern. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich bei allen Helfe- 
rinnen und Helfern, die das Projekt ermöglicht, tatkräftig unter-
stützt und maßgeblich zur Umsetzung des Bauvorhabens beige- 
tragen haben. Insbesondere gilt unser Dank der Firma Reimold  
für die Materialspende sowie für die beständige und fachkundige 
Begleitung des Projekts, ohne die das Vorhaben nicht hätte umge-
setzt werden können.

Selma-Rosenfeld-Realschule Eppingen
Maria Endres in den Ruhestand verabschiedet
Nach 26 Jahren im Schuldienst, davon 7 Jahre an der Selma- 
Rosenfeld-Realschule, wurde Maria Endres mit Ablauf des Monates 
September in den Ruhestand verabschiedet. 

Frau Endres erfreute mit ihrem 
fröhlichen und herzlichen Ge-
müt und ihrem pädagogischen 
Selbstverständnis das Schulleben. 
Im musisch-ästhetischen Bereich 
unterstützte und bereicherte 
sie viele Vernissagen und schuli-
sche Feste. So zeichnete sich ihr  
Kontakt zu Schülern stets durch 
eine Haltung des Zuhörens aus, 
die es den Schülern ermöglichte, 
eigene Haltungen und Standpunkt 
zu finden und zu entwickeln. 

Ihre begeisterungsfähige und unkomplizierte Lebenseinstellung hat 
es ihr ermöglicht, ihre volle Energie bis zum Schluss in die Schule zu 
investieren. Immer wieder bekräftigte Frau Endres, dass die Arbeit 
mit den jungen Menschen von heute sehr viel Potenzial beinhaltet. 
Sie schöpfte dadurch große Motivation in ihrem pädagogischen  
Handeln und es fiel ihr leicht, Lob und Anerkennung auszusprechen. 
Frau Endres hatte als eine Pädagogin mit Herzblut die Zusammen-
arbeit mit Schülern als sehr bereichernd empfunden, sie freut  
sich nun aber auch auf den neuen Lebensabschnitt mit ihrer Familie. 
Die Schulgemeinde verabschiedet daher einen sehr lebensfrohen 
und aufgeschlossenen Menschen. Frau Endres begleiten die besten 
Wünsche für ihren neuen und interessanten Lebensabschnitt.

Bereitschaftsdienste

Euro-Notruf: 112

Krankentransport: 19222
(ohne Vorwahl, mobil bitte Vorwahl hinzufügen)

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Eppingen, -Adelshofen, -Elsenz, -Mühlbach, -Richen,  
-Rohrbach, Gemmingen, -Stebbach, Ittlingen, Kirchardt, 
-Berwangen, -Bockschaft, Massenbachhausen, Schwaigern, 
-Massenbach, -Stetten.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Sinsheim (am Krankenhaus Sins-
heim), Alte Waibstadter Str. 2, 74889 Sinsheim. Hotline: 116 117.
Zu erreichen (Sprechzeiten):
Werktags: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils ab 
19.00 Uhr bis morgens 7.00 Uhr sowie Mittwoch nachmittags ab 
13.00 Uhr.
An Feiertagen: Den kompletten Feiertag, bis zum nächsten Tag  
7.00 Uhr.
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Kinderärztlicher Notfalldienst
An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 8.00 Uhr bis  
22.00 Uhr in der Kinderklinik Heilbronn, Am Gesundbrunnen  
(Tel. 116 117).

Zahnärztlicher Notdienst
Notfalldienstansage von Samstag, 8.00 Uhr bis Montag, 8.00 Uhr, 
und an Feiertagen von 8.00 Uhr bis 8.00 Uhr des Folgetags unter 
Telefon: 0711/78 777 12.

Unfallrettungsdienst, Krankentransporte 
an Wochenenden
Rettungsleitstelle Tel. 19222 (ohne Vorwahl).

Bereitschaftsdienst 
der Sozialstationen

KR
ANKENPFLEGE

G

emmingen + Stebbach e.V

.

Krankenpflege Gemmingen + Stebbach e. V., 
Tel. 1472.
Sprechzeiten der Pflegedienstleitung (persönlich oder telefonisch):
Montag bis Freitag von 8.00 – 11.00 Uhr im Büro in Stebbach, 
Dorfplatz 1, Rathausgebäude, Homepage: www.krankenpflege-gem-
mingen.de, E-Mail: kpvgest@t-online.de
IAV-Stelle (Kostenlose Beratung), Tel. 07262/2523022.

Notdienst der Apotheken
21.10. Schloss-Apotheke Flehingen, Samuel-Friedrich-
 Sauter-Str. 2, 75038 Oberderdingen (Flehingen), 
 Tel. 07258/7490 
22.10. Apotheke am Karlsplatz, Am Karlsplatz 5, 
 75031 Eppingen, Tel. 07262/6760 
23.10. Stadt-Apotheke Schwaigern, Schnellerstr. 2, 
 74193 Schwaigern, Tel. 07138/97180 
24.10. Rock-Apotheke Kirchardt, Hauptstr. 72, 
 74912 Kirchardt, Tel. 07266/1418 
25.10. Retzbach-Apotheke Gemmingen, Schwaigerner Str. 12, 

75050 Gemmingen, Tel. 07267/91210 
26.10. Brunnen-Apotheke Leingarten, Heilbronner Str. 60, 

74211 Leingarten (Großgartach), Tel. 07131/90670 
Markgrafen-Apotheke Kraichtal, Untere Hofstadt 1, 
76703 Kraichtal (Münzesheim), Tel. 07260/8811 

27.10. Burg-Apotheke Sulzfeld, Gartenstr. 12, 
 75056 Sulzfeld, Tel. 07269/292 

Tierärzte
Tierarzt Thomas Schäfer, Eppingen, Tel. 07262/8441.
Kleintierpraxis Eppingen, Dr. Neu-Thiemann und Ziegler, 
Tel. 07262/6100400.
Tierärztl. Gemeinschaftspraxis Dres. Fink, Sinsheim, 
Tel. 07261/13595.

Beratungsstelle für Familie und Jugend
Wir bieten Eltern, Jugendlichen und Kindern Beratung und Unter-
stützung an. Im Gespräch überlegen wir mit Ihnen gemeinsam 
Lösungen und Möglichkeiten der Veränderung bei Fragen der Erzie-
hung und Entwicklung der Kinder sowie bei Fragen der Gestaltung 
des Familienlebens.

Die Beratung findet mittwochs vierzehntägig im Alten Rat-
haus in Gemmingen, Schwaigerner Str. 9 statt. Beraten wird Sie  
Diplom-Psychologe Markus Haselmann.
Terminvereinbarungen sind erforderlich unter Telefon-
nummer 07131/ 994-338.

Allgemeiner Sozialer Dienst 
des Landratsamtes Heilbronn
Offene Sprechstunde in Gemmingen findet vorerst nicht mehr 
statt!
Fragen und Probleme innerhalb der Familie? 
Frau Wildt, Bezirkssozialarbeiterin des Jugendamtes des Landrats-
amtes Heilbronn bietet Eltern, Kindern und Jugendlichen Beratung 
und Unterstützung an. 
Terminvereinbarungen und Beratung sind dennoch möglich unter 
Tel. 07131/994-7349 oder unter: L.Wildt@Landratsamt-Heilbronn.de. 

Familien- und Betriebshilfe
Pro Care e. V. Partner für Haushalt, Familie und Betrieb e. V.,  
Tel. 07261/92 54 11.
(Vermittelt in Notsituationen Familien- oder Dorfhelferinnen und 
ldw. Betriebshelfer.)

Suchtkrankenhilfe Schwaigern
Tel. 07138/9861068

Notruf pro Familia: 07131/930090
Beratung – Information – Prävention bei sexueller Gewalt.

Frauen helfen Frauen e.V., Heilbronn
Autonomes Frauenhaus und Beratungsstelle
Hilfe für psychisch und physisch misshandelte Frauen und ihre  
Kinder, Tel. 07131/507853, E-Mail: frauenhaus@versanet.de

Haus am Rathausplatz
Bürgerturmplatz 2, Gemmingen
Tel. 07267/96 19 60
Stationäre Pflege, Kurzzeitpflege, Betreutes Wohnen.
Aufnahme auch an Wochenenden und nach Absprache.

Telefonseelsorge
Tel. 0800/11 10 111

Lichtblick – TAK 
für TrAuernde Kinder, Jugendliche und deren Familien
Tel. 0700/11 22 44 77 (12 Cent pro Min.)

Kirchlich Ambulanter Hospizdienst 
Kraichgau
www.kirchlich-ambulanter-hospizdienst.de
Trauernde brauchen kompetente Begleitung
Tod und Verlust gehören zum Leben und sind doch schmerzhafte 
Einschnitte für jeden von uns. Der Abschied hinterlässt eine Lücke 
im Leben, die nicht mehr zu füllen ist.
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Trauer bedeutet für viele Betroffene deshalb auch Hilflosigkeit. 
Jeder Mensch reagiert auf ein traumatisches Erlebnis anders.
Deshalb bietet der Kirchlich ambulante Hospizdienst eine Schulung 
zum Thema Trauerbegleitung an, um Ihnen Sicherheit zu geben, den 
richtigen Hilfsansatz im individuellen Fall zu finden.
Die nächste Schulung startet am 03.12.2021.
Bei Fragen rund um die Anmeldung oder für weiteren Informa- 
tionen melden Sie sich gerne bei uns unter 0175/1932221 oder per 
Mail info@kirchlicher-hospizdienst.de.
Im Martin-Luther-Gemeindehaus, Werderstraße 7 in 74889 Sins-
heim findet wieder am 06.11./04.12.2021. unser Trauercafé statt.
In den Räumen der Evangelischen Sozialstation Bad Rappenau-Bad 
Wimpfen, Bahnhofstraße 7 in 74906 Bad Rappenau findet wieder  
am 07.11./05.12.2021 unser Trauercafé statt.
Bitte melden Sie sich bis spätestens Freitags unter 0175/1932221 
an. Es gelten auch bei uns die 3G Regeln. Bitte bringen Sie Ihren 
Impfnachweis oder gültigen Test mit und tragen bei Ankunft Ihre 
Maske.

Kirchliche NachrichteN

Evangelische Kirchengemeinden 
Gemmingen + Stebbach
Gemmingen
Fr. 22.10. 14.30 Uhr Jüngere Jungschar, 
  ev. Gemeindehaus Gemmingen 
 17.00 Uhr Check in – Teenkreis für Mädchen, 
  Wir treffen uns zum Kegeln im Tennisclub 

Gemmingen 
So. 24.10. 09.30 Uhr Gottesdienst, ev. Kirche Gemmingen
  Pfarrer Jörg Sandvoss
  Opfer und Kollekte: 
  Eigene Kirchengemeinde 
 10.30 Uhr Kindergottesdienst, 
  ev. Gemeindehaus Gemmingen 
Mi. 27.10. 16.30 Uhr  Konfi-Unterricht, 
  ev. Gemeindehaus Gemmingen 
Stebbach
Do. 21.10. 9.00 Uhr Krabbelgruppe, 
  ev. Gemeindehaus Stebbach
  Es gilt die 3G-Regel – geimpft, genesen, 
  getestet! 
So. 24.10. 10.40 Uhr Gottesdienst, ev. Kirche Gemmingen
  Pfarrer Jörg Sandvoss
  Opfer und Kollekte: 
  Eigene Kirchengemeinde 
Mi. 27.10. 16.30 Uhr Konfi-Unterricht, 
  ev. Gemeindehaus Gemmingen 
Über evtl. Änderungen informieren wir Sie zeitnah in unseren  
Schaukästen oder auf unserer Homepage www.eki-ge-st.de. 
Beide Gemeinden:
Unsere Gottesdienste finden nach einem Schutzkonzept 
statt
Bitte beachten Sie die Abstands- und Hygieneregeln. Alle Gottes-
dienstbesucher über 6 Jahre müssen eine medizinische Maske  
tragen. Medizinische Masken sind OP-Masken oder FFP2 Masken, 
bzw. Masken der Normen KN95/N95. Zur Dokumentation wer-
den Ihre Kontaktdaten erfasst, diese werden von uns 4 Wochen 
aufbewahrt und anschließend vernichtet. Der Gottesdienst ist 
etwas kürzer als normalerweise.

Lebendiger Adventskalender – Wer macht mit?
In diesem Jahr soll es ihn wieder geben, unseren lebendigen  
Adventskalender. Damit er möglichst vielseitig und abwechslungs-
reich wird, brauchen wir Sie/euch. Wer hat Lust, in diesem Jahr 
einen Abend unseres lebendigen Adventskalenders zu gestalten? 
Die Termine können vom 1. bis 24. Dezember frei gewählt werden. 
Nähere Infos gibt es bei Anke Monninger (Tel. 4519845). 
Wir freuen uns über möglichst viele hell erleuchtete Advents- 
fenster in diesem Jahr.
Jahresabschluss 2020
Die genehmigte Jahresabschlussbilanz 2020 für Gemmingen und 
Stebbach liegt vom 15. – 22. Oktober 2021 zur öffentlichen Einsicht 
im Pfarramt auf. 
Stebbach:
Krippenspiel in der ev. Kirche in Stebbach
Liebe Kinder und Eltern, auch dieses Jahr findet am 4. Advent wie-
der ein Krippenspiel in der ev. Kirche in Stebbach statt. 
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn du am Sonntag, den 
31.10.2021, um 10 Uhr ins Gemeindehaus Stebbach kommen 
würdest, um dir eine Rolle auszusuchen. Gerne darfst du auch 
deine Mama oder deinen Papa mitbringen, wenn sie uns bei den 
Proben unterstützen möchten.
Probentermine: Jeden Sonntag um 10 Uhr, 18.12.2021 General- 
probe (vormittags in der Kirche), 19.12.2021 um 10.40 Uhr  
Gottesdienst mit Krippenspiel. 
Termine zum Vormerken:
Kirchenkino am Reformationstag – Der „Besondere“ 
Kinofilm
Auch in diesem Jahr findet am 31. Oktober um 19 Uhr wieder 
unser beliebtes Kirchenkino in der ev. Kirche in Gemmingen statt. 
Im Anschluss daran bieten wir heiße Würstchen und Getränke im 
Freien vor der Kirche an. Es gelten die 3G-Regeln!
Kasualvertretung im Bestattungsfall
Die Kasualvertretung bei Bestattungen übernimmt Pfarrerin Karin 
Frasl aus Kirchardt, Tel. 07266/911606. Bitte wenden Sie sich im 
Bestattungsfall direkt an Pfarrerin Frasl.
Bürozeiten Sekretärin Bettina Erath
Di. 09.00 – 12.00 Uhr, Do 16.00 – 19.00 Uhr, 
Telefon: 07267/515, Mail: gemmingen@kbz.ekiba.de.
Homepage 

der Kirchengemeinden
Die Kirchengemeinden Gemmingen und 
Stebbach präsentieren sich auf der Home-
page unter www.eki-ge-st.de.
Aktuelle Informationen, Termine, Gruppen 
und Kreise ... erfahren Sie mehr – besuchen 
Sie unsere Homepage!

Chor Rhythmika
Nächste Chorprobe
Die nächste Probe des ökumenischen Chor 
Rhythmika findet am Freitag, 22. Oktober 2021, um 19.30 Uhr im 
Pfarrsaal der katholischen Kirche Gemmingen statt. 

Kath. Pfarrgemeinde Eppingen,
St. Marien Gemmingen
Pfarramt Eppingen: Kirchgasse 8, Tel. 07262/2219, Fax 1894, 
E-Mail: pfarrbuero@kath-eppingen.de
Öffnungszeiten: Dienstag 9 – 11 Uhr, Mittwoch 8 – 11 Uhr, 
Donnerstag 15 – 18 Uhr
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Außenstelle Richen: Ittlinger Str. 57, Tel. 07262/2267, Fax 2367
Öffnungszeiten: derzeit geschlossen!
Pfarrer Manfred Tschacher, Kirchgasse 14, Tel. 07262/206149,
E-Mail: pfarrer.tschacher@kath-eppingen.de
Pastoralreferentin Katharina Barth-Duran, Tel. 07262/207079,
E-Mail: pastoralreferentin.barth-duran@kath-eppingen.de
Gemeindereferentin Ulrike Weith, Tel. 07262/4707,
E-Mail: gemeindereferentin.weith@kath-eppingen.de
Diakon Peter-Michael Jahn, Tel. 07262/610915,
E-Mail: diakon.jahn@kath-eppingen.de
Besuchen Sie uns im Internet unter: www.kath-eppingen.de 
Gottesdienstordnung
Freitag, 22.10.
18.00 Uhr  Eucharistiefeier, Richen
Samstag, 23.10
18.30 Uhr  Eucharistiefeier am Vorabend, Richen
Sonntag, 24.10. 
09.00 Uhr  Eucharistiefeier, mit Eröffnung des Kommunion-
  kurses, Gemmingen 
10.30 Uhr  Eucharistiefeier, mit Eröffnung des Kommunion-
  kurses, Eppingen
15.30 Uhr  Eucharistiefeier der Kroatischen Gemeinden, 
  Eppingen
Dienstag, 26.10.
18.30 Uhr  Eucharistiefeier, Ittlingen
Mittwoch, 27.10.
17.30 Uhr  Rosenkranz, Gemmingen
18.00 Uhr  Eucharistiefeier, Gemmingen
Donnerstag, 28.10.
17.30 Uhr  Rosenkranz 
18.00 Uhr  Eucharistiefeier, Rohrbach
ErstKOMMUNiONKurs 2021/2022 
Am Sonntag, 24. Oktober 2021, um 09.00 Uhr 
treffen sich die Kommunionfamilien aus Gem-
mingen und aus Stebbach in der Kirche in 
Gemmingen, Eppinger Straße 45. Wir feiern  
Gottes-Dienst mit Eröffnung des Kommunion-
kurses 2021/2022. 
Die Vorstellung und Besprechung der Kommunionvorbereitung  
beginnt in Gemmingen am Mittwoch, 27. Oktober, um 18.00 Uhr 
mit der gemeinsamen Mitfeier der Eucharistie in der Kirche. 
Bitte beachten Sie die „Informationen für Gottesdienst- 
besucher*innen auf einen Blick“ https://www.kath-eppingen.de/ und 
nehmen Sie die Platzreservierung für Ihre Familie selbst 
vor. Danke. Falls Sie an dem für Sie vorgesehenen Termin nicht 
teilnehmen können, so wählen Sie bitte einen der anderen Termine 
in unserer Kirchengemeinde und lassen Sie mich dies bitte vorab 
wissen. Danke.  
Infos zur Erstkommunionvorbereitung in unserer Kirchen- 
gemeinde erhalten Sie bei Gemeindereferentin U. Weith, Mail: 
 Gemeindereferentin.weith@kath-eppingen.de, Telefon: 07262/207078 
und durch unsere Homepage https://www.kath- eppingen.de/ 
sakramente-2/erstkommunion/. 
Wir freuen uns über Ihr Interesse und sind gern für Sie da. 
Info- und Anmeldetreffen zum Firmkurs 

Hier das erste Treffen der Jugendlichen vor Ort, 
die sich über die Firmvorbereitung informieren 
möchten bzw. ihre Anmeldung zum Firmkurs 
persönlich abgeben möchten: 
Die Jugendlichen aus Gemmingen und aus 
Stebbach treffen sich am Freitag, 29. Okto- 
ber 2021, um 18.30 Uhr (bis ca. 19.15 Uhr) in 
der Kirche in Gemmingen, Eppinger Straße 45.

Anmeldung zum Firmkurs 
Gib bitte das ausgefüllte Anmeldeformular und eine Kopie Deines 
Taufeintrags aus dem Familienstammbuch oder eine Taufurkunde von 
Dir bis spätestens Samstag, 30. Oktober 2021 im Pfarrbüro 
in Eppingen (Kirchgasse 8, Briefkasten) ab. Danke. 

Evangelisch Freikirchliche 
Gemeinde
Termine:
So. 24.10. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Live Übertragung unter: 

www.efg-gemmingen.de
  Leitung: Sabino Bürgin, 
  Predigt: Tobias Grasl
Mi. 20.10.  19.00 Uhr  Jugendkreis
Do. 21.10.  17.30 Uhr Jungschar
Di. 26.10.  15.00 Uhr  Bibelgesprächskreis
Mi. 27.10.  19.00 Uhr  Jugendkreis
Gemeindereferent: Sabino Bürgin, Tel. 07267/5169666;
sabino.buergin@efg-gemmingen.de
Gedanken der Woche:
Klarer Kompass in der Krise
Wie hat sich doch in den letzten 30 Jahren unser aller Leben 
beschleunigt: schneller, weiter, höher...! Und spätestens seit ca.  
8 Jahren können wir uns nun auch mithilfe des Smartphones inner-
halb von Sekunden in alle Welt verlinken, sind ständig erreichbar 
und mit Informationen geflutet. Digitalisierung, Individualisierung, 
Klimakrise, Pandemie und politische Neuorientierungen lassen 
uns täglich nur „auf Sicht fahren“ – da verwundert es nicht, wenn  
unsere Sehnsucht nach Hoffnung für eine gute lebenswerte  
Zukunft, nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen verlangt. 
Symptome der einfachen Antworten finden wir bei den Parteien 
im Populismus und in den sozialen Medien bei Verschwörungs- 
theorien. Nicht so in der Bibel: inmitten politisch unsicherer Zeiten 
des Volkes Israel, das gespalten war in Nord- und Südreich, zu-
tiefst verunsichert zwischen drohendem Untergang und/oder Ver-
sklavung spricht Gott durch den Propheten Micha, der ein Mann 
aus dem einfachen Volk war, klare richtungsweisende Worte. Sie 
sind wie ein klarer Kompass in der Krise – und können auch uns  
Ermutigung, Halt, Hoffnung und Zuversicht schenken:
„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, 
nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem 
Gott.“ (Micha 6,8)
1) Gib nicht auf, was du über Gott weißt, erkannt und mit Ihm 

erlebt hast. In Seinem Wort begegnet uns Gott nicht als  
Besserwisser sondern als Ewiger Vater, Wunderbarer Ratgeber, 
Starker Helfer und Friedensfürst. 

2) Lass dich von Jesus mit Seiner Liebe täglich neu erfüllen, 
so dass sie überfließt zu deinen Mitmenschen. Mach es 
dir zur Gewohnheit freundlich, wohlwollend, unterstützend,  
ermutigend, kreativ, barmherzig, vergebungsbereit unterwegs 
zu sein – du musst nicht perfekt sein, es ist ein immerwähren-
des Üben, Üben, Üben ....

3) Anzuerkennen, dass ich nicht auf alles eine Antwort haben 
muss, ich mich irren kann, Fehler mache und meine offenen 
Fragen bei Gott am besten aufgehoben sind, bewahren mich 
vor Arroganz, meinen Mitmenschen aber auch Gott gegenüber. 
Erwarte ich eigentlich noch, dass Er übernatürlich eingreifen 
und wirken kann?

Was wir brauchen sind keine einfachen Antworten aber 
mit einem klaren Kompass, können wir einen guten Weg 
in diesen Zeiten gehen!
Gitta Fleck 
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Vereinsmitteilungen

SV Gemmingen 1920 e.V.
Kerwe der Vereine – Café am kommenden 
Sonntag, 24.10.2021
Am kommenden Sonntag, 24. Oktober 2021, findet die Kerwe 
der Vereine statt. Hierzu bieten unsere Fußballdamen im Haus am  
Rathausplatz von 14 Uhr bis 18 Uhr Kaffee, selbstgebackenen 
Kuchen und Getränke an. Wir würden uns freuen, wenn wir die 
Bevölkerung bewirten dürften. Der Zugang ist barrierefrei.
Bundesliga im Sportheim
Sportfreunde können auf DAZN und SKY alle Bundesliga- und 
Champions-League Spiele auf unseren zwei HD-Fernsehern mit-
erleben. Wir laden herzlich in unser Sportheim ein und freuen uns 
über Ihr Kommen.
Abteilung Fußball
Ergebnisse Nachholspiele
SV Gemmingen II – VfL Mühlbach II  1:0 (1:0)
Im Nachholspiel gegen den VfL Mühlbach konnte sich unsere  
Zweite einen Heimsieg erarbeiten. Das Tor zum Sieg erzielte Bilal 
Özkan in der 38. Spielminute.
SV Gemmingen – VfL Mühlbach  1:0 (0:0)
In einem ausgeglichenen Derby schenkten sich beide Mannschaf-
ten nichts. Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware und 
auch beide Abwehrreihen standen sehr gut. Es dauerte bis zur  
58. Minute, ehe Jannis Rodewald zum 1:0-Führungstreffer ein-
schoss. Mühlbach setzte nun alles daran, den Ausgleichstreffer zu 
erzielen, konnte aber gegen unsere gut gestaffelte Abwehr nicht 
hindurchkommen. Wir blieben mit unseren Kontern zwar stets 
gefährlich, konnten aber keinen weiteren Treffer erzielen. So blieb 
es beim knappen 1:0-Erfolg und gleichzeitig dem ersten Sieg in der 
laufenden Saison.
Ergebnisse Punktspiele
VfB Epfenbach II – SV Gemmingen II  2:2 (1:2)
Nach dem 1:0 Sieg im Nachholspiel gegen den VfL Mühlbach II 
(Torschütze: Bilal Özkan) wollte unsere Zweite natürlich auch 
in Epfenbach drei Zähler mit nach Gemmingen nehmen. Es ging 
auch gut los, Maximilian Wink erzielte schon in der 10. Minute 
den Führungstreffer für unsere Zweite. Die Gastgeber ließen sich  
jedoch von diesem frühen Gegentreffer nicht verunsichern,  
sondern spielten fortan auf das Gemminger Tor. Nur drei Minuten 
nach dem Führungstreffer bekamen die Gastgeber einen berech-
tigten Foulelfmeter zugesprochen und verwandelten diesen sicher. 
Einen Angriff in der 21. Minute schloss wiederum Maximilian Wink 
durch einen sehenswerten Schuss zum 2:1 für unsere Zweite ab. 
Danach waren wieder die Gastgeber am Zug, konnten jedoch ihre 
Torchancen nicht nutzen und so ging es mit 2:1 für unsere Zweite 
in die Kabine. Schon in der 49. Minute erzielten die Epfenbacher 
den Ausgleichstreffer. Die Gastgeber versuchten mit aller Macht 
nun den Führungstreffer zu erzielen, jedoch hielten unsere Jungs 
mit viel Einsatz und Wille dagegen. Offensiv konnte unsere Zweite 
in der 2. Hälfte nicht mehr viel anbieten und so versuchte man 
den einen Punkt über die Zeit zu bringen. Letztendlich gelang den 
Gastgebern kein weiterer Treffer und unsere Zweite war mit dem 
Unentschieden auch zufrieden.
VfB Epfenbach – SV Gemmingen  2:1 (1:0)
In der ersten Hälfte waren die Gastgeber optisch überlegen und 
hatte auch einige Möglichkeiten, jedoch stand unsere Deckung gut 
und ließ nicht viel zu. Trotzdem erzielten die Epfenbacher in der  
38. Minute das 1:0, was auch den Halbzeitstand bedeutete. 

Nach dem Seitenwechsel übernahmen wir das Kommando und 
Jannis Rodewald traf in der 50. Minute zum umjubelten Ausgleich. 
Viele Chancen konnten nicht genutzt werden und so kam es wie 
so oft im Fußball: in der 89. Minute erzielte der Gastgeber das 
sehr schmeichelhafte 2:1, was auch den nicht verdienten Endstand 
markierte.
Vorschau: Am kommenden Sonntag empfangen wir unsere Gäste 
vom TSV Obergimpern zum nächsten Heimspiel.
Vorschau:
Sonntag, 24.10.2021, 13.15 Uhr 
SV Gemmingen II – TSV Obergimpern II
Sonntag, 24.10.2021, 15.30 Uhr 
SV Gemmingen – TSV Obergimpern
Unsere Mannschaften freuen sich über die Unterstützung von Fans 
und Fußballfreunden.
Abteilung Damenfußball
Ergebnis:
Das Spiel SV Gemmingen gegen TSV Dürrenbüchig wurde auf den 
03.11.2021, 19.30 Uhr verlegt.
Vorschau:
Samstag, 23.10.2021, 17.00 Uhr 
SpG Büchig/Neibsheim – SV Gemmingen
Auch unsere Spielerinnen freuen sich über zahlreiche Unter- 
stützung.
Abteilung Jugendfußball
Vorschau
D-Jugend
Freundschaftsspiel Samstag, 23.10.2021, 11 Uhr 
SV Gemmingen I – VfB Eppingen
Punktspiel Samstag, 23.10.2021, 12.30 Uhr 
SV Gemmingen II – SV Rohrbach/S. II
Punktspiel Dienstag, 26.10.2021, 17.30 Uhr 
SV Gemmingen I – SV Rohrbach/S. I
www.sv-gemmingen.de

1. FC Stebbach
SG Stebbach/Richen II – 
SV Tiefenbach  1:2 (1:1)
Nachdem man vergangenes Wochenende den vierten Auswärts-
sieg im vierten Auswärtsspiel feiern konnte, wollte die es an die-
sem Wochenende die drei Punkte auch endlich wieder in Richen  
behalten und den zweiten Heimsieg der Saison feiern. Trotz einer 
weiter angespannter Personalsituation rechnete man sich gegen 
den Tabellennachbar SV Tiefenbach mit etwas Zählbarem. Die SG 
kam gut in die Partie, konnte sich gegen den starken Gast aber nur 
wenig Feldvorteile erspielen. Folglich spielte sich das Geschehen 
hauptsächlich im Mittelfeld ab. Da aber auf dem kleinen Platz in 
Richen gespielt wurde, konnten kleine Fehler im Mittelfeld mit 
guten Torchancen für den Gegner bestraft werden. Trotzdem gab 
es in der ersten halben Stunde kaum nennenswerte Toraktionen. 
Die beste hatte der Gast, als nach einer Flanke Potsch in höchster 
Not und etwas Glück klären konnte. Nach 32. Minuten war es dann 
erneut der Gast, der gefährlich vor dem SG-Tor auftauchte. Die 
SG verteidigte einen Einwurf etwas nachlässig, wodurch der Ball 
durch den Strafraum flog. Am langen Pfosten stand Ceesay sträflich 
frei und erzielte das 1:0 für den Gast. Die Führung war zu diesem 
Zeitpunkt auch nicht unverdient, denn der Gast konnte immer 
mehr Druck in Richtung SG-Tor aufbauen. Die SG steckte jedoch 
nicht auf und bereits in der 36. Minute war es Philipp Holaschke, 
der einen unsauberen Pass des Tiefenbacher Torhüters aufnahm, 
auf diesen zulief und ihm mit einem guten Abschluss keine Chance 
ließ. Mit dem 1:1 ging es dann auch in die Pause.
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Nach der Halbzeitpause spielten beide Mannschaften nach vorne 
und versuchten in Führung zu gehen. Es entwickelte sich ein gutes 
Spiel, welches zu keiner Zeit unfair war. Die beste Chance der 
zweiten Halbzeit hatte aber erneut der Gast. Nach einer guten 
Kombination über die linke Seite, konnte SG-Keeper Fundis den 
Abschluss, mit einem starken Reflex, zu einem Eckball entschärfen. 
Danach war es aber vor allem der Schiedsrichter, der sich in den 
Mittelpunkt stellte. Nach zwei gelben Karten, wovon mindestens 
die zweite sehr fragwürdig war, stelle dieser Jannik Holaschke mit 
gelb-rot vom Feld. Die SG musste somit die letzte Viertelstunde in 
Unterzahl verbringen. Die SG gab aber nicht auf und drängte auf 
das 2:1. Die beste Chacne auf Seiten der SG hatte Gebhard, der 
mit einem Freistoß aus vielversprechender Position in der Mauer 
scheiterte. In der 88. Minute gab es dann einen zweifelhaften Straf-
stoß für die Gäste. Nach einem klaren Foul an Dalferth ließ der 
Schiedsrichter weiterlaufen und ein Tiefenbacher kam im Straf-
raum zu Fall. Dies wertete der Schiedsrichter als Elfmeter. Dies tat 
er zurecht, jedoch muss er zuvor Freistoß für die SG pfeifen. Den 
Strafstoß verwandelte Simsek eiskalt stellte auf 2:1 für den Gast. 
Die SG warf daraufhin alles nach vorne und hatte noch zwei gute 
Chanchen durch Durisic, welche aber beide nicht den Weg ins Tor 
fanden. Mit dem Schlusspfiff zog erneut der Schiedsrichter den  
Unmut der SG-Spieler auf sich, indem er ohne Nachspielzeit nach 
44! Minuten abgepfiffen hatte.
Die SG verliert damit mit 2:1 gegen den SV Tiefenbach und verliert 
somit endgültig den Kontakt zur Tabellenspitze.
SG Stebbach/Richen II – VfL Mühlbach II  1:1 (0:0)
Die B2-Mannschaft der SG konnte sich nach der Niederlage am 
vergangenen Wochenende wieder aufbauen und erkämpfte sich 
in einem guten Spiel gegen den starken VfL Mühlbach II, mit vielen 
Torchancen auf beiden Seiten, ein 1:1. Torschütze zum 1:1-Aus-
gleich für die SG war Jan Best.
Spieltagsvorschau: 
So. 24. Oktober, um 13.15 Uhr in Waibstadt: SG Waibstadt II – SG II
So. 24. Oktober, um 15.30 Uhr in Sulzfeld: FVS Sulzfeld – SG

TC Gemmingen
Clubmeister ermittelt
Neuer Modus mit 16 Spielern/Maik vor Jan, 
Steffen und Fabi B.
Über den ganzen Sommer fanden Spiele unserer Herren-Club-
meisterschaften statt, um den Nachfolger von Maik, der den Titel 
im letzten Herbst gewann, zu ermitteln. Zunächst spielten wir eine 
Vorrunde in vier Gruppen á 4 Spielern, die aus den Mannschaften 
H1, H2, H40 sowie der U18 kamen. 
Der neue Modus und der verlängerte Turnierzeitraum, ausgedacht 
von unserem Sportwart Fabian Barthruff und dem ATP-Offiziellen 
Hans-Jürgen Ochs sorgten für eine Rekordbeteiligung. Erwartungs-
gemäß zogen alle gesetzten Spieler ins Hauptfeld ein und gewannen 
auch ihre Spiele bis ins Halbfinale. 

Jan Feidengruber gegen Fabian 
Barthruff, sowie Maik Brian gegen 
Steffen Scherer behielten darin 
in jeweils zwei Sätzen die Ober-
hand. Bei besten Tenniswetter an  
einem Sonntag Ende September 
lieferten sich Jan (im Bild links) 
und Maik (Mitte) ein packendes 
Match. Nach engen Spielen bis 
zum 3:3 schnappte sich unser 
Vorstand fünf Spiele in Folge.  

Dann drehte Jan auf und schoss sich mit einigen  
Vorhand-Winnern im zweiten Satz mit 5:3 in Führung. Maik konnte 
mit Glück einen Satzball abwehren und kam dann wieder stark in 
Fahrt und holte sich schließlich mit 6:3 und 7:5 den Titel.
Das Spiel um Platz 3 konnte leider aufgrund einer Verletzung von 
Fabi nicht stattfinden, so dass der etwas größere Pokal nun in  
Eppingen bei Steffen (im Bild rechts) steht.

TTC Gemmingen
TTC 1:
Mit oder trotz einem guten Rostbraten vom 
Mühlbacher Ochsen vorweg hatte Freddy Ortner einen richtig 
guten Lauf beim Auswärtsspiel vom TTC 1. Es gelangen ihm zwei 
Siege gegen die starken Spitzenspieler der Hilsbacher – leider mit 
Plahm-Effekt. Dem TTC-Chef ging es vor Wochenfrist genauso, 
nur ein Sieg kam in die Spielwertung. Für den Rest der Truppe 
(Torsten, Alan, Heiko, Uwe und Dirk) hingen trotz guter Rahmen-
bedingungen (Weinlese-Zeit) die Hilsbacher Trauben zu hoch, bei 
der deutlichen 1:9-Niederlage.
TTC 2:
Einen souveräner 4:1-Sieg konnte die Zweite Herren Mannschaft 
in der 1. Pokalrunde gegen den VFB Adersbach 3 erzielen. Hierbei 
kam erstmals Anna-Lena Bitterich zum Einsatz und schlug sich toll. 
Weiter so Anna-Lena! Die Punkte zum Sieg holten Heiko Trebe (2), 
Dirk Margalida und Steffen Plahm.
Zu ungewohnter Zeit am Sonntag Morgen musste man zum 
Punktspiel beim TTC Hilsbach 4 antreten. Von Anfang an wurde  
man seiner Favoritenrolle gerecht und holte letztendlich einen 
souveränen 9:3-Auswärtserfolg. Im Einzel punkteten Heiko Trebe, 
Uwe Tzschach (2), Dirk Margalida, Steffen Plahm, Stefan Kirchner 
und Jens Hafner, sowie die Doppel Plahm/Kirchner und Trebe/ 
Hafner. Bei einem zünftigen Vesper, guten Getränken und angeneh-
men Gesprächen ließ man anschließend den Vormittag ausklingen.
TTC Jugend:
U18: TTC Weinheim 2 – TTC Gemmingen  7:7
Weiterhin ungeschlagen bleibt die U18 nach dem Unentschie-
den in der Tischtennis Hochburg Weinheim (nebenan trainierte 
die Bundesliga-Damenmannschaft). Am Ende eines interessanten 
Schlagabtausches war man sich nicht sicher, ob man sich über einen 
Punktgewinn, der aus den überragenden Leistungen im Doppel 
von Dejan/Franziska und Silas/Jonas resultierte, freuen durfte oder  
wegen einiger unglücklicher Ergebnisse im Einzel der verpassten 
Siegchance nachtrauern sollte. Unterm Strich bleibt unser Team 
mit 6:2 Punkten in der Spitzengruppe der Bezirksliga Nord und 
kann dem Kräftemessen bei der verlustpunktfreien TSG Heidel-
berg am 30. Oktober entspannt entgegen sehen.
U13:  TTC Gemmingen – TTC Landshausen  6:0
Im Schnelldurchlauf siegten unsere Jüngsten im Heimspiel gegen 
Landshausen. Leandro Ebert, Mannschaftsführer Jakob Wild, Jannik 
Weber, Kim Dietrich und Fabian Pissarczyk setzten sich in dieser 
einseitigen Begegnung souverän durch. Das war Klasse!

Gymnastikverein
Gymnastikstunden
Mittwochs von 20.00 – 21.00 Uhr in der „Kraich-
gauhalle“, unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Kommt bitte 
in Sportkleidung mit Matte und Handtuch um 19.50 Uhr zur  
Gymnastik. Beim Betreten und Verlassen der Halle Maske tragen. 
Desinfektionsmittel ist vorhanden. Es gilt die 3G-Regel. Wer 
nach der langen Pause zum ersten Mal wieder zur Gymnastik 
kommt, bitte Impfnachweis mitbringen.
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Gemminger Kerwe
Am Sonntag, den 24. Oktober 2021, möchten wir die Bevölke-
rung wieder in unser Kerwe-Café einladen. Zum 1. Mal dürfen wir 
Sie im „Gärtnerhaus“ im Schlosshof willkommen heißen. Der 
Zugang ist barrierefrei und wir freuen uns über zahlreiche Gäste. 
Genießen Sie mit einem Tässchen Kaffee unsere selbst gebackenen 
Kuchen und Torten. Für den Kaffeetisch zu Hause, packen wir Ihnen 
gerne Ihren Lieblingskuchen ein. Vielleicht haben wir Glück und es 
wird uns ein „goldener“ Oktobersonntag beschert.
Jahreshauptversammlung
Am Mittwoch, den 3. November 2021, um 19.00 Uhr, sind die 
Mitglieder zur JHV ins Restaurant „Zum Krug“ (Züchterheim) 
eingeladen. Auch hier gelten die 3G-Regeln. Impfnachweise 
bitte mitbringen, wer noch nicht in die vereinsinterne Liste  
eingetragen ist. Die Vorstandschaft freut sich über eine zahlreiche  
Teilnahme.
Tagesordnung: 1. Begrüßung und Bericht der 1.  Vorsitzenden,  
2. Bericht der Übungsleiterin, 3.  Kassenbericht, 4. Bericht der Kassen- 
prüfer und Entlastung, 5. Ehrungen, 6. Anträge und Verschiedenes. 
Weihnachtsfeier
Am Mittwoch, den 15. Dezember 2021, um 19.00 Uhr haben wir 
unsere Weihnachtsfeier im Restaurant „Zum Bahnhof“ geplant und 
wir hoffen, dass sie stattfinden kann. Traditionsgemäß wollen wir 
unser Vereinsjahr damit in geselliger Runde beenden. 
Anmeldungen für einen Kerwe-Kuchen, für die JHV 
und die Weihnachtsfeier in der Gymnastikstunde, unter  
Telefon 1423 oder 9619663. 

KKS Stebbach
Königsschießen am 6.11.2021
Wir laden alle Mitglieder herzlichst zu unserem 
diesjährigen Königsschießen am 6.11.2021 ein. Zugelassen sind alle 
Luftgewehre, Luftpistolen sowie vom DSB erlaubte Ausrüstung 
(Schießbekleidung, Handschuhe, Schießbrillen usw.).
Der Scheibenverkauf beginnt um 16.00 Uhr und endet um  
19.00 Uhr. Nachkauf ist unbegrenzt möglich.
Das Startgeld für die 1. Serie beträgt 15 € – hier liegt eine Neuerung. 
In der ersten Serie sind bereits Essen und Getränke für die im Anschluss 
ab 19.30 stattfindende Königsfeier enthalten. Damit entfällt der Druck 
auf die Teilnehmer, beim besten Ergebnis Essen und Getränke für die 
Königsfeier für alle zahlen zu müssen. Die Teilnehmer können damit 
wieder tatsächlich ihr Bestes geben und auch alle, die bislang Angst vor 
der Ausrichtung der Königsfeier hatten, können nunmehr nach Herzens-
lust versuchen, den besten 10er zu schießen.
Der Nachkauf einer weiteren 10er-Serie kostet 2,50 €. 
Für unsere Jugend ist die Teilnahme am Königsschießen 
und der  Königsfeier kostenlos!
Gerne können auch Partner und Familienmitglieder unserer  
Schützen an der Königsfeier teilnehmen. Der Unkostenbeitrag für 
Essen & Getränke beträgt 15 €. 
Wir freuen uns, dass das Königsschießen in diesem Jahr wieder 
stattfinden kann und hoffen auf eine rege Beteiligung. 
Aktuelle Trainingszeiten
Trainingszeiten mittwochs 17 – 19 Uhr (dynamische Disziplinen), 
samstags von 15 – 18 Uhr und sonntags von 10 – 13 Uhr. 
Die 25/50/100m Stände sowie der Bogenplatz können ohne  
Voranmeldung und ohne vorherigen Schnelltest oder sonstigen 
Nachweis genutzt werden. Für die Nutzung der Halle ist ein 3G-Nach-
weis nötig. Die Halle ist daher nur zu Öffnungszeiten der Gaststätte 
nutzbar. 
Es besteht Maskenpflicht, sofern ein Sicherheitsabstand von  
1,5 Metern nicht dauerhaft eingehalten werden kann.

Öffnungszeiten des Vereinsheims
Mittwoch: 17 – 21 Uhr, Samstag: 14 – 21 Uhr, So.: 9.30 – 14 Uhr.
Am 23. & 24.10.21 könnt Ihr euch im Schützenhaus auf leckeren 
Zwiebelrostbraten freuen!
Termine
Fr. 22.10.2021: LM BDMP SuperMagnum auf 25 m, 16 – 19 Uhr
Sa. 23.10.2021: LM BDMP SuperMagnum auf 25 m, ganztags;  
RuKa Ordonnanz/Selbstlader auf 50 m, 13 – 16 Uhr
Mo. 25.10.2021: Fallplattentraining in Kirchardt ab 17.30 Uhr 
(Flinte)
Sa. 30.10.2021: SLG Training (9 – 13 Uhr) Vereinsmeisterschaft 
2021; RuKa Großkaliber-Zentralfeuer Gruppe A auf 25 m, 13 –  
14 Uhr
Sa. 6.11.2021: Keiler/Kipphase 9.30 – 12 Uhr; RuKa Ordonnanz/
Selbstlader auf 50 m, 13 – 16 Uhr; Königsschießen KKS Stebbach 
e.V. ab 15 Uhr (Scheibenverkauf ab 16 Uhr)

DRK Ortsverein Gemmingen
Blutspendeaktion am 21. Oktober 2021 
in der Kraichgauhalle – Es hat noch freie 
Termine!
Am Donnerstag, 21. Oktober 2021, findet die nächste Blutspende-
aktion in der Kraichgauhalle in Gemmingen statt. Der DRK Orts-
verein Gemmingen und der DRK Blutspendedienst Baden-Würt-
temberg – Hessen laden herzlich dazu ein.

Eine vorherige Terminreservierung ist 
notwendig und kann über folgenden 
Link oder den QR-Code durchgeführt 
werden: https://terminreservierung.blut-
spende.de/m/gemmingen-kraichgauhalle.
Sollten nicht alle Termine belegt sein, ist 
zeitweise auch eine Blutspende ohne 
Termin möglich. 
Nach der Blutspende erhält jeder  
Spender ein Essenspaket mit paniertem 
Schnitzel und Kartoffelsalat mit nach 
Hause. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
Reservieren Sie noch heute Ihren Termin. 

Wer darf Blut spenden?
Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein.  
Bei der ersten Spende sollte ein Alter von 65 nicht überschrit-
ten werden. Bis zum 73. Geburtstag ist derzeit eine Blutspende 
möglich, vorausgesetzt der Gesundheitszustand lässt dies zu. Bei 
einer ärztlichen Voruntersuchung wird die Eignung zur Blutspende 
jeweils tagesaktuell geprüft. Bis zu sechs Mal innerhalb eines Jahres 
dürfen gesunde Männer spenden, Frauen bis zu vier Mal innerhalb 
von 12 Monaten. Zwischen zwei Spenden liegen mindestens acht 
Wochen. Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen!
Für was wird Ihr Blut benötigt? Hier können Sie es sehen:

   Grafik 6 cm
 Datei einfügen: wofuerwirdmeinblutbenoetigtbig
 _1_20211017.jpg
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Altpapiersammlung am Samstag, 30. Oktober
Am Samstag, 30. Oktober 2021, sammelt 
der DRK Ortsverein Gemmingen  
wieder Altpapier. 
Wir bitten Sie daher, das Altpapier ab 
9.00 Uhr gebündelt und gut sicht-
bar bereitzustellen.

Gesammelt werden:
– Altpapier (Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge, Telefonbücher, usw.)
– Kartonagen
Vielen Dank im Voraus!
Kontakt:
Bereitschaftsleiter Simon Ebert, Handy: 01520/5201934, E-Mail: 
drk-gemmingen@gmx.de.

Sängerverein Eintracht 
1847 e.V. Gemmingen
Singstunde: Dienstags finden wieder regel-
mäßig ab 20 Uhr im Dachgeschoss des Gärtnerhauses unter  
Einhaltung der Hygieneregeln (3G/AHAL) Singstunden statt. Es 
macht wieder richtig Spaß, zusammen zu singen, auch wenn der  
Abstand gewöhnungsbedürftig ist! Über neue „risikobereite“  
Stimmen würden wir uns sehr freuen.
geplante Termine: 4. Advent: Konzert im Advent/ 
19. Juni 2022 Konzert der URAL-Kosaken
Homepage: www.saengerverein-gemmingen.de 

Belcanto-Chor Liederkranz 
Stebbach
www.belcantostebbach.de
Singspruch Nr. 94: Musik zu hören ist zweifellos eine der extra-
vagantesten Arten, sein Geld auszugeben.  (Mauricio Kagel *1931)
Proben
Dienstag, 26. Oktober, 19.30 Uhr, im ev. Gemeindehaus.
Im Jahre 2021 haben wir noch folgendes vor:
Sonntag, 19. Dezember: Weihnachtsmarkt in Stebbach
Samstag, 25. Dezember: Singen am 1. Weihnachtsfeiertag
Belcanto Kids
Wir treffen uns wieder am Donnerstag, 
21. Oktober.
18.00 Uhr: Belcanto Kids
18.30 Uhr Belcanto Inbetweens
Kontakt: Manuela Sillmann, Tel. 961211.

Young Voices Gemmingen
www.youngvoices-gemmingen.de
Young Voices e.V. – 
Pop/Gospel/Musical-Chor
ausgezeichneter Konzertchor Jazz/Pop – a cappella –
Chorprobe: Freitag, 22. Okt., von 18.30 – 20.00 Uhr 
Am 22. Oktober findet unsere Jahreshauptversammlung ab 20.00 Uhr 
in der Wolf-von-Gemmingen-Schule statt.
Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
1. Begrüßung / 2. Bericht der Schriftführerin / 3. Bericht der Chor-
leiterinnen / 4. Bericht der Kassiererin / 5. Bericht der Kassen- 
prüfer / 6. Aussprache / 7. Entlastungen / 8. Wahl der Vorstandschaft 
und eines Kassenprüfers / 9. Satzungsänderungen / 10. Ehrungen / 
11. Sonstiges.

Eventuelle Anträge von Seiten der Mitglieder sind bis spätestens 
einen Tag vor der Jahreshauptversammlung der 1. Vorsitzenden Iris 
Heß schriftlich oder mündlich mitzuteilen.
Am Sonntag, 24.10., wirken die Young Voices bei der Kerwe 
der Vereine im Schlosshof mit. Wir bieten Ihnen Zwiebel-/
Kartoffelkuchen u. neuen Wein an.
Die Young Voices u. Projektsänger/innen präsentieren Ihnen ab 
16.30 Uhr einen Ausschnitt ihres Gospelprogramms. 
Termine 
Fr. 22. 10. Jahreshauptversammlung
So. 24.10. „Kerwe der Vereine“ im Schlosshof Gemmingen
Im Dezember: Weihnachtssingen Gemmingen
Im Dezember: Weihnachtssingen Leingarten-Schluchtern

Blaskapelle Gemmingen
Wir freuen uns über neue Termine!
Und wir freuen uns auf das gemeinsame Musi-
zieren! Am Sonntag, 24.10., spielen wir bei der Kerwe der Vereine 
von 15 – 16 Uhr am Gärtnerhaus im Schlosspark. Bei Kaffee 
und Kuchen, Waffeln, Leckereien vom Grill, kühlen Getränken und  
hoffentlich trockenem Wetter dürfen wir Sie und euch in bewähr-
ter Manier musikalisch unterhalten.
Am 28.11. gibt sich eine kleine Abordnung unseres Orchesters 
beim Seniorencafé in der Stebbacher Festhalle die Ehre. Und 
ganz wichtig: am 12.12. soll endlich wieder unser Adventskonzert 
in der evangelischen Kirche in Gemmingen stattfinden. Genaueres 
zur Uhrzeit folgt.
Wir wollen alle Gemminger und Stebbacher ganz herzlich zu unse-
ren Auftritten einladen und freuen uns auf viele Besucher.

LandFrauenverein Gemmingen
Die Gemminger LandFrauen nehmen ihrer  
Tradition entsprechend an der Gemminger  
„Kerwe der Vereine“ teil. Wir beteiligen uns mit einem Verkauf  
unserer Handarbeiten. Die Kerwe findet am Sonntag, den 
24.10.2021, im Gärtnerhaus von 13 bis 18 Uhr statt. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch.
Zudem möchten wir auf die Wanderausstellung 75 Jahre Land- 
Frauen – im Theodor-Heuss-Museum in Brackenheim 75 Jahre – 
gemeinsam Zukunft gestalten hinweisen.
28. Okt. – 11. Nov. 2021
Mi. – Do. 14 – 17 Uhr, Sa, So, Feiertag 11 – 17 Uhr.
Obertorstr. 27, 74336 Brackenheim, Tel. 07135/105105
www.theodor-heuss-museum.de

LandFrauenverein Stebbach
Am 3. Mittwoch in Folge gab es bei den Stebbacher LandFrauen 
erneut eine Veranstaltung. Dieses Mal hatten sie Herrn Herbert 
Hahn eingeladen, den viele mit seinen selbstgemachten Likören 
kennen. Er hatte verschiedene Sorten Sirup dabei. Die Auswahl 
reichte von süß bis hin zur Medizin. Zu Beginn gab es einen dick-
flüssigen Holunderblütensirup, gefolgt von einem Zwetschgensirup, 
aus dem man die reine Zwetschge heraus schmeckte. Weiter gab  
es Sirup von der Sauerkirsche, aus Brombeeren, aus jungen  
Fichtentrieben, Spitzwegerich gegen Erkältung und einen, der 
wie After Eight schmeckte. Ein wunderbarer Kaffeesirup brachte 
alle ins Entzücken. Den Abschluss bildete ein Bratapfelsirup, der 
wunderbar nach Apfelstrudel schmeckte und auf die kalte dunkle 
Jahreszeit einstimmte. Sirup wird immer auf die gleiche Weise 
hergestellt: zuerst nimmt man Früchte oder Kräuter, bedeckt sie 
mit Wasser, lässt sie leicht köcheln, gießt die Flüssigkeit durch ein 
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Kaffeefilter oder Teesieb ab. Man nimmt nun die doppelte Menge 
an Zucker, erhitzt das Ganze und schon ist der Sirup fertig!

Probiert wurde Corona-konform: Nicole Lehnerer verteilte den 
ganzen Abend über die verschiedenen Sorten Sirup, jede Teil-
nehmerin bekam eine Kostprobe auf ihren Kaffeelöffel, von dem 
genüsslich gekostet wurde.
Es war ein sehr netter unterhaltsamer Abend. 

Theaterverein 
Gemmingen/Stebbach e.V.
Liebe Theatermitglieder,
wir möchten Euch hiermit zu unserer Generalversammlung 
am Samstag, den 06.11.21, ab 19 Uhr in die Festhalle in  
Stebbach einladen.
Tagesordnung: Begrüßung; Totenehrung; Bericht Vorsitzender; Be-
richt Schriftführerin; Bericht Kassenverwalter; Bericht Kassen- 
prüferinnen; Entlastung der Vorstandschaft; Wahlen: 1. Vorsitzender, 
1 Kassenprüferin; Ehrungen; Anträge; Verschiedenes. 
Anträge müssen bis zum 28.10.21 schriftlich beim 1. Vorsitzenden 
Axel Schön eingegangen sein. Die Versammlung findet unter den 
geltenden Corona-Auflagen statt. Weitere Infos folgen. Wir hoffen 
auf Eure rege Teilnahme! 
Eure Vorstandschaft

VdK Gemmingen
Sozialverband VdK  
Ortsverband Gemmingen informiert:
Liebe Mitglieder,
im Rahmen der Hauptversammlung haben Herr Bürgermeister 
Wolf und Herr Hans-Gerd Hockenberger den Anwesenden 
Grüße überbracht. Herr Bürgermeister Wolf ging auf 
die aktuelle gesellschaftliche Situation ein und gab einen  
Ausblick auf den Volkstrauertag. Herr Hockenberger hat 
die Wahlen zum Vorstand geleitet.
Im letzten Beitrag haben wir den Vorstand vorgestellt. Als lang-
jähriges Mitglied haben Sie sicher festgestellt, dass dem neuen 
Vorstand drei Personen nicht mehr angehören. 
Frau Marianne Baumann, Frau Lina Thalmann und Frau 
Hanna Reiner galt unser Dank für ihr Engagement.
Der Hauptversammlung lag ein Antrag zur Annahme einer Ehren-
ordnung vor. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
In diesem Jahr wurde den langjährigen Mitgliedern die  
Urkunden und Nadeln des Landesverband zusammen mit 
einem Gutschein des Ortsverband überreicht.
Goldene Treueabzeichen für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten 
Frau Marianne Baumann und Herr Walter Mayer. Das  
Goldene Treueabzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielt 
Herr Klaus Peter Leipold. Das Silberne Treueabzeichen für  
10 Jahre Mitgliedschaft erhielten: Michaela Becker,  
Peter Gebhard, Monika und Manfred Stäbe, Manfred Betz, 
Alexander  Mayer, Mehri Okay sowie Susanne und Jürgen 
Heger.

Der Geburtstags-Besuchsdienst wird bis auf Weiteres, in geän-
derter Form durchgeführt. Die Übergabe des Präsent wird zuvor 
tel.  abgesprochen. Der Geburtstagsbesuchsdienst ist unter 07267/ 
1758 telefonisch erreichbar.
Der Ortsverband ist unter 07267/5160597 telefonisch erreich-
bar. Haben Sie aber bitte Verständnis dafür, dass das Telefon nicht 
ständig besetzt ist. Sie können aber eine Nachricht auf dem Anruf-
beantworter hinterlassen.
VdK Gemmingen im Internet: http://www.vdk.de/ov-gemmingen.
Weitere Informationen aus dem Verband
Für die VdK-Sozialberatungen im Rathaus Gemmingen ist eine 
telefonische Anmeldung erforderlich! Die Beratung ist kosten-
los und kann von jedem, auch von Nichtmitgliedern, in Anspruch  
genommen werden. Bitte melden Sie sich zu den Beratungsstunden 
telefonisch unter der Nummer 07262/912206 verbindlich an.
Gleichzeitig wird darum gebeten, bei den Terminen einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. Eine Beratung kann derzeit nur für 
Personen stattfinden, die sich auch telefonisch angemeldet haben, 
sowie einen Nachweis vorlegen, aus welchem hervorgeht, dass sie 
„Geimpft-Genesen-Getestet“ sind.
Auch die ehrenamtliche Beratungsstelle des Kreisverbands in Heil-
bronn hat seine Arbeit wieder aufgenommen! Es können keine 
persönlichen Beratungen stattfinden. Telefonische Beratungen sind 
jedoch möglich dienstags und donnerstags jeweils von 9.00 Uhr – 
12.00 Uhr unter 07131/678633.
Sobald sich an den Maßnahmen etwas ändert werden Sie hier 
informiert.
In dringenden Sozialrechtsfällen insbesondere bei Widersprüchen, 
steht für VdK-Mitglieder die VdK Sozialrechtschutzstelle in Heil-
bronn unter der Rufnummer 07131/2641010 als Ansprechpartner 
zur Verfügung.
Hilfe im Sozialrecht!
Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse, wenn Sie Hilfe bei sozial-
rechtlichen Angelegenheiten benötigen. Wir beraten Sie in folgen-
den Bereichen!
Sozialversicherungsrecht: Arbeitslosenversicherung – Krankenver-
sicherung – Pflegeversicherung – Unfallversicherung (Arbeitsunfall, 
Wegeunfall, Berufskrankheiten).
Schwerbehindertenrecht: Versorgungsrecht – Impfgeschädigte – 
Hinterbliebenenrente – Altersrente – Erwerbsminderungsrente 
– Wehr-/Zivildienstgeschädigte. Sozialhilferecht/Grundsicherung.
Diese Beratungen sind kostenlos, und nicht an eine Mitgliedschaft 
im VdK gebunden!
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Sozialrechtschutz!
Unsere VdK Sozialrechtsschutz gGmbH vertritt Sie als VdK Mit-
glied bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche vor Sozialbehörden 
und Rehaträgern sowie vor Sozialgerichten (alle Instanzen) ohne 
Wartezeit!
Wir helfen Ihnen zum Beispiel, wenn Ihr Antrag auf Erwerbs- 
minderungsrente abgelehnt worden ist, Sie mit der Einstufung Ihres 
Grades der Behinderung nicht einverstanden sind, Ihr Antrag auf 
Pflegeversicherungsleistungen abgelehnt worden ist, Sie um die 
Anerkennung eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit 
kämpfen müssen oder Sie Ihren Anspruch auf Krankengeld durch-
setzen wollen.
Sie sind interessiert an einer VdK Mitgliedschaft?
Für nur 72 € im Jahr (6 €/Monat) kann jeder Mitglied werden. 
Ehegatten, Lebensgefährten in häuslicher Gemeinschaft, Kinder, 
Schüler, Auszubildende, Studenten und Jungmitglieder (bis 35 Jahre) 
zahlen nur die Hälfte. Näheres erfahren Sie in unserem Sprech-
stundenangebot.

Tusiima Nawanyago e.V. – 
Fortschritt für Uganda
Unsere neuen Flyer sind da!

Haben Sie schon unsere neuen 
Flyer gesehen? Seit letzter  
Woche erhalten Sie unsere 
Flyer im örtlichen Einzelhandel,  
Banken, Bücherei und natürlich 
auch direkt bei uns. 
Auf 8 Seiten finden Sie alles  
Wissenswerte über unse-
ren Verein, die laufenden bzw.  
abgeschlossenen Projekte und 
natürlich auch viele Bilder. 

Unser nächstes Großprojekt „Vision 2025“ wird in einem separa-
ten Einlegeblatt vorgestellt. Auch über die verschiedenen Möglich-
keiten, wie Sie uns unterstützen können, gibt es Informationen.
Seit kurzem kann man uns auch als ersten Gemminger Verein bei 
einem Einkauf bei Amazon unterstützen. Den Einkauf bei Smile.
Amazon.de starten und als begünstigte Organisation „Tusiima 
Nawanyago e.V.“ oder die Gemminger Postleitzahl suchen und uns 
auswählen. Für Sie entstehen bei einem Einkauf über Amazon keine 
Mehrkosten, Amazon spendet jedoch einen Prozentsatzes Ihres 
Einkaufes an uns.
Jeder Kunde der Stadtwerke Eppingen kann für seinen Lieb-
lingsverein bei der Aktion „Ich unterstütze meinen Verein“ Geld 
sammeln, in dem die Stadtwerke für jeden Gas- und Stromvertrag 
jährlich einen bestimmten Bonus an uns spenden. Auch hier einfach 
„ Tusiima Nawanyago e.V.“ auswählen und damit unsere Vereins-
arbeit unterstützen. Vielen herzlichen Dank!

Regionalentwicklung Kraichgau e.V.
Wie kann ein Mittelständler von der Partnerschaft mit 
einem Start-up profitieren? 
Machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft mit den Innovations-
Partnerschaften Kraichgau! 
Der industrielle Mittelstand ist maßgeblich für Wertschöpfung, 
Arbeitsplätze und Wohlstand in Baden-Württemberg. Zuhause 
sind die Unternehmen in der Fläche: In ländlichen Räumen wie dem 
Kraichgau. Doch kleine und mittelständische Unternehmen tun 
sich schwer, wenn es darum geht, digitale Technologien zu nutzen, 
ihre Produkte und Leistungen in globale Lieferketten zu integrieren 

und vor allem, neue „digitale“ Geschäftsmodelle für neue Märkte 
zu entwickeln. 
Deshalb sind Mittelständische Unternehmen aus dem Kraichgau 
dazu aufgerufen, sich für den Wettbewerb „Innovations-Partner-
schaften Kraichgau“ zu bewerben. Das mit LEADER-Mitteln  
geförderte Gemeinschaftsprojekt des Rhein-Neckar-Kreises und 
der Regionalen Wirtschaftsförderung Bruchsal (WFG Bruchsal) 
soll Firmen aus der Region helfen, die Zusammenarbeit zwischen 
jungen und alteingesessenen Unternehmen zu verbessern und so 
die Innovationskraft stärken. Die teilnehmenden Unternehmen er-
wartet ein dreistufiges Verfahren, in dem sie von der Konzeption 
bis zur möglichen Realisierung einer Innovationspartnerschaft mit 
einem Start-up intensiv begleitet werden. 
Erfahren Sie in kostenfreien Online-Infoterminen, wie Sie sich  
bewerben können, welche Vorteile die Teilnahme für Ihr Unter- 
nehmen hat und welche Projektphasen durchlaufen werden. Die 
Organisatoren geben einen detaillierten Überblick und beantwor-
ten alle offenen Fragen (13.10.2021 bzw. 26.10.2021, jeweils von 
13 bis 14 Uhr via Zoom). Der Online-Link wird nach Anmeldung 
versandt.
In Bruchsal findet am 27.10.2021 die erste Netzwerkver-
anstaltung statt. Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar- 
Kreises, und Cornelia Petzold-Schick, Oberbürgermeisterin der 
Stadt Bruchsal, geben den offiziellen Startschuss für das Projekt  
Innovations-Partnerschaften. Dr. Thomas Lindner, Geschäftsführer 
des SAP-Gründerzentrums innoWerft, zeigt, warum es sich loh-
nen kann, Entwicklungsprojekte mit einem Start-up zu realisieren. 
Wie das auch in einer traditionellen Branche konkret funktioniert, 
stellen Philipp Gross, geschäftsführender Gesellschafter der Peter 
Gross Bau Holding GmbH, und Sven Kruse, Geschäftsführer der 
SenseING GmbH, vor. Mit One Minute Pitches und bei einem 
Start-up-Marktplatz lernen die Teilnehmer spannende Start-ups aus 
der Region kennen und können erste Kontakte knüpfen. Die Teil-
nahme ist kostenfrei, aber die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. 
Eine Anmeldung ist bis zum 24.10. 2021 erforderlich unter www.
innopartner-kraichgau.de. 
Für Rückfragen steht Ihnen das Projektteam unter Telefon 
06227/8993435 oder per E-Mail unter bewerbung@innopart-
ner-kraichgau.de zur Verfügung. 

Elterninitiative für Frühgeborene 2021 – 
Regionalgruppe Eppingen 
Liebe Frühcheneltern,
der zweite Themenabend findet am 16.11.21 um 17.00 Uhr im 
Wohlzimmer in Sulzfeld (Am Kohlbach 2, 75056 Sulzfeld) statt. 
Thema: „Baby- und Kindermassage für Frühgeborene nach 
der Methode Berührung mit Respekt“. Hierzu konnten wir 
Brunhilde Haug, zertifizierte Kursleiterin für Babymassage der 
Deutschen Gesellschaft für Baby- und Kindermassage, gewinnen. 
Sie bietet bereits seit 15 Jahren Babymassage und Mama-Baby- 
Yoga in Bad Rappenau an. Frau Haug berücksichtigt bei ihrem Kurs 
das Alter der betroffenen Frühchen und geht flexibel auf Fragen,  
Wünsche und Anregungen ein. 
Die Kosten des Themenabends belaufen sich auf 3,00 Euro pro 
Person. Der Betrag wird von Frau Frey vor Ort eingesammelt. 
Beim Besuch von drei Themenabenden wird die Gebühr rückver-
gütet. 
Verbindliche Anmeldung unter: elternini.eppingen@fruehgeborene.de 
oder Handy Frau Miriam Frey: 0176/20534377. Bitte teilen Sie bei 
der Anmeldung das Alter Ihres Kindes mit.
Ablauf des Workshops 
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Kurze Vorstellungsrunde Frau Haug und teilnehmende Kinder/
Eltern; Infoteil; Praktische Anleitung zur Massage; Schlussrunde und 
Verabschiedung – Dauer: 60 Minuten.
Bitte mitbringen: Handtuch, evtl. Sitzkissen, Decke, gutes 
Massageöl
Für die Teilnahme gilt: Händedesinfektion vor Eintritt; Erfassung 
der Teilnehmer durch einen Stärke-Anmeldebogen (liegt vor Ort 
aus); Teilnehmer erhalten zugewiesenen Platz mit Abstand von  
1,5 m; Ablauf findet gemäß gültiger Corona-Verordnung statt; es  
gilt die 3G-Regelung: Testnachweis für nicht Geimpfte (nicht älter 
als 24 Stunden). Für vollständig Geimpfte und Genesene entfällt 
die Testpflicht mit entsprechendem Nachweis. Für die Kinder 
gilt: unter 6 Jahren keine Testpflicht, ab 6 Jahren Vorzeigen eines 
Schülerausweis; im Raum des Wohlzimmers befindet sich eine 
Luftfilteranlage. 
Bitte Getränke selbst mitbringen. Von Speisen bitten wir abzusehen 
Zur Philosophie der Baby- und Kindermassage 
Wir leben in einer beispiellos kontaktarmen, unsicheren und her-
ausfordernden Zeit. Die geforderte, starke Reduktion der sozialen 
Kontakte führt zur Vereinsamung und unterbricht die lebensnot-
wendige Verbindung zu den Menschen. 
Umso wichtiger und notwendiger ist daher, die Verbindung zu 
unserem Kind zu intensivieren. Die „Berührung mit Respekt“ in 
der Baby- und Kindermassage ist daher notwendiger als jemals 
zuvor, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern. Sie 
ist die wunderbare Gelegenheit in ungeteilter Aufmerksam-
keit und direkter Verbindung mit unserem Kind zu sein. In der  
„Berührung mit Respekt“ entspannen wir uns, lernen zu beob-
achten und verbinden uns mit unserem Kind. Das ist so unend-
lich wertvoll. Wir stärken das Vertrauen, Verständnis, Selbstwert-
gefühl und Wohlbefinden (im eigenen Körper) unseres Kindes. 
Berührung ist die Sprache der Liebe, die jedes Kind liebt und 
braucht. Sanfte Hände streicheln Körper und Seele. Die liebevolle 
Massage und schmerzlindernde Kolikmassage bei Babys – das 
sind heilsame Zärtlichkeiten für das Kind sowie beglückende  
Momente für Mama und Papa.
Vorschau:
3. Themenabend: am 18.01.2022 Frühgeborene in der GS – ein  
pädagogischer Blickwinkel 
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Infotreff 
Der nächste Infotreff zur Vorbereitung der  
Gemeinderatssitzung findet, ausnahmsweise 
nochmals mittwochs, statt. 
Wir treffen uns am 27. Oktober um 19.30 Uhr im Clubhaus des 
FC Stebbach und freuen uns über alle Genossinnen und Genossen 
sowie interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger.

FWV
Öffentlicher Infotreff
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von 
Gemmingen und Stebbach!
Der nächste öffentliche Info-Treff der Freien Wähler findet am 
Mittwoch, 27. Oktober 2021, in der Gaststätte Lindenhof statt. 
Beginn 19.30 Uhr. Ihre fünf FWV-Gemeinderätinnen und  
Gemeinderäte Katja Weber, Anke Caparelli, Torsten Leyrer,  

Norbert Handlos und Dieter Barthruff laden Sie hierzu herzlich 
ein. Wir besprechen die öffentlichen Tagesordnungspunkte der 
Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 28. Oktober, aber selbstver-
ständlich können auch andere, die Gemeinde betreffende Themen 
mit uns diskutiert werden. Wir freuen uns über Ihre Beiträge, Ideen 
und Anregungen.

FDP Stadtverband 
Eppingen-Kraichgau
Mitgliederversammlung des FDP-Stadt-
verbands Eppingen-Kraichgau am 21.10. in Gemmingen 
– Diskussion über Sondierungspapier
Am Donnerstag, 21.10., findet ab 20 Uhr die diesjährige Mitglieder-
versammlung des FDP-Stadtverbands Eppingen-Kraichgau, zu dem 
auch die Gemeinden Gemmingen, Ittlingen und Kirchardt gehören, 
im Gemminger Restaurant IL BARONE (Eppinger Str. 1/1) statt,  
zu der auch interessierte Nichtmitglieder herzlich willkommen 
sind. U.a. wird der Vorstand neu gewählt. Zudem berichtet MdL 
Georg Heitlinger über sein erstes halbes Jahr im Landtag. Schließ-
lich soll über das Sondierungspapier für eine mögliche Ampel- 
koalition im Bund diskutiert werden.
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